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Sanierungsprogramm


Gesamtübersicht


Vom Kleinen Landrat beschlossen am 22. November 2011


Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. Anz.
Mass- Mass- Mass- Mass- Mass- Mass- % Mass-


nah- nah- nah- nah- nah- nah- nah-
Jahr 2012 2013 men 2012 2013 men 2012 2013 2014 2015 men 2012 2013 2014 2015 men 2012 2013 men 2012 2013 men 2012 2013 2014 2015 men


Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.


  A)   Von den Departementen
        ausgearbeitete Massnahmen


       1. kein Leistungsabbau/ 0 0 0 58'500 58'500 1 0 0 0 0 0 50'000 126'000 156'000 156'000 3 0 0 0 7'500 7'500 2 116'000 192'000 222'000 222'000 4.5% 6
            Verwaltungsintern


       2. teilweiser Leistungsabbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35'000 205'000 205'000 205'000 3 0 220'000 3 11'000 11'000 5 46'000 436'000 436'000 436'000 8.8% 11


       3. umfassender Leistungsabbau/ 0 40'000 1 0 704'000 4 301'000 1'090'000 1'125'000 1'290'000 3 840'000 1'430'000 1'700'000 1'720'000 11 0 396'000 2 51'200 131'200 6 1'192'200 3'791'200 4'096'200 4'281'200 86.7% 27
            extern deutlich spürbar


        Total von den Departementen 0 40'000 1 58'500 762'500 5 301'000 1'090'000 1'125'000 1'290'000 3 925'000 1'761'000 2'061'000 2'081'000 17 0 616'000 5 69'700 149'700 13 1'354'200 4'419'200 4'754'200 4'939'200 100% 44
        ausgearbeitete Massnahmen 0.8% 15.4% 26.1% 42.1% 12.5% 3.0% 100.0%
         total Mehreinnahmen 0 0 0 945'000 0 0 945'000


         total Einsparungen 40'000 762'500 1'290'000 1'136'000 616'000 149'700 3'994'200 100%
         wovon Personal bezogen 40'000 292'500 1'440'000 1'008'000 270'000 156'900 3'207'400 80.3%


  B)   vom Kleinen Landrat
        befürwortete Massnahmen 0 0 0 58'500 58'500 1 0 0 0 0 0 790'000 796'000 796'000 796'000 2 0 0 0 9'000 9'000 2 857'500 863'500 863'500 863'500 17.5% 5


         total Mehreinnahmen 0 0 0 790'000 0 0 790'000
         total Einsparungen 0 58'500 0 6'000 0 9'000 73'500
         wovon Personal bezogen 0 58'500 0 0 0 0 58'500


  C)  vom Kleinen Landrat 0 40'000 1 0 704'000 4 301'000 1'090'000 1'125'000 1'290'000 3 135'000 965'000 1'265'000 1'285'000 15 0 616'000 5 60'700 140'700 11 496'700 3'555'700 3'890'700 4'075'700 82.5% 39
        nicht befürwortete Massnahmen
        (werden dem Grossen 
        Landrat vorgelegt, im Sinne
        des Papierkorbes)


  D)  Massnahmen, die 
        dem Grossen Landrat Schwimmunterricht ex II.1 Tarifanpassungen Wiesen ex III.6 (Im Fusionsvertrag Gleichbehandlung der Fraktinoen festgehalten)
        nicht vorgelegt werden (Lebensnotwendig) Preisanpassung Intern ex III.13 (Motivation, Preiserhöhung bereits im ersten Verzichtsprogramm)
        sollen


Gemeinde Davos Davos, 22. November 2011


Total
I II III IV V


Departement Departement Departement Departement


Reduktion Netto-Reduktion Netto- Reduktion Netto-


Departement


aufwand ab aufwand ab
Reduktion Netto-


aufwand ab
Reduktion Netto-


aufwand ab aufwand ab aufwand ab
Reduktion Netto-


aufwand ab


Departements-
übergreifend


Reduktion Netto-







Departementübergreifende Massnahmen


Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


A) von den Departementen ausgearbeitete Massnahmen:


1. kein Leistungsabbau/Verwaltungsintern


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


2. teilweiser Leistungsabbau


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


3. umfassender Leistungsabbau/extern deutlich spürbar
dep.überg. 1 Aufgabe der Ausbildung von kaufmännischen Lehrlingen 40'000 40'000


total Massnahmen 0 40'000 40'000 0
Anzahl Massnahmen 1 100.0% 0.0%


Total ausgearbeitete Massnahmen 0 40'000 40'000 0
(Gesamtotal 1-3) 1 100.0% 0.0%







Fortsetzung departements- Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
übergreifende Massnahmen p.a. p.a. bezogen Einnahmen


B) vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen:


keine


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


C) vom Kleinen Landrat nicht befürwortete Massnahmen:


dep.überg. 1 Aufgabe der Ausbildung von kaufmännischen Lehrlingen 40'000 40'000
total Massnahmen 0 40'000 40'000 0
Anzahl Massnahmen 1







Departement I


Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


A) von den Departementen ausgearbeitete Massnahmen:


1. kein Leistungsabbau/Verwaltungsintern
I.1 Reduktion Stellenprozente Kanzlei/Sekretariat und Steuerverwaltung 58'500 58'500 58'500 0


(ab 2013 aufgrund Erneuerung der Exekutive zu überdenken)
total Massnahmen 58'500 58'500 58'500 0
Anzahl Massnahmen 1 100.0% 0.0%


2. teilweiser Leistungsabbau


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


3. umfassender Leistungsabbau/extern deutlich spürbar
I.2 Schliessung Dokumentationsbibliothek 0 141'000 151'000 0
I.3 Streichung Zuweisung an Kulturfonds 0 250'000 0 0
I.4 Streichung Beitrag an Kultursekretariat 0 83'000 83'000 0
I.5 Streichung Beitrag an Sportfonds 0 230'000 0 0


total Massnahmen 0 704'000 234'000 0
Anzahl Massnahmen 4 33.2% 0.0%


Total ausgearbeitete Massnahmen 58'500 762'500 292'500 0
(Gesamtotal 1-3) 5 38.4% 0.0%







Fortsetzung Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
Departement I p.a. p.a. bezogen Einnahmen


B) vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen:


I.1 Reduktion Stellenprozente Kanzlei/Sekretariat und Steuerverwaltung 58'500 58'500 58'500 0
total Massnahmen 58'500 58'500 58'500 0
Anzahl Massnahmen 1


C) vom Kleinen Landrat nicht befürwortete Massnahmen:


I.2 Schliessung Dokumentationsbibliothek 0 141'000 151'000 0
I.3 Streichung Zuweisung an Kulturfonds 0 250'000 0 0
I.4 Streichung Beitrag an Kultursekretariat 0 83'000 83'000 0
I.5 Streichung Beitrag an Sportfonds 0 230'000 0 0


total Massnahmen 0 704'000 234'000 0
Anzahl Massnahmen 4







Departement II


Nr. Massnahme 2012 ab 2013 ab 2014 ab 2015 Personal Erhöhung
p.a. p.a. p.a. p.a. bezogen Einnahmen


A) von den Departementen ausgearbeitete Massnahmen:


1. kein Leistungsabbau/Verwaltungsintern


total Massnahmen 0 0 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


2. teilweiser Leistungsabbau


total Massnahmen 0 0 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


3. umfassender Leistungsabbau/extern deutlich spürbar
II.1 Anpassung Integrationskonzept an der Oberstufe 25'000 90'000 90'000 90'000 90'000
II.2 a Unterschnitter 4-6 Kl. besuchen den Unterricht in Davos Platz/Dorf 25'000 79'000 218'000 343'000 463'000


(ab 2015)
II.2 b Alle Unterschnitter Schüler besuchen den Unterricht in Davos Platz/Dorf:


Kosteneinsparungen netto zusätzlich zu Massnahme II.3 a: 251'000 921'000 817'000 857'000 887'000
(ab 2015)


total Massnahmen 301'000 1'090'000 1'125'000 1'290'000 1'440'000 0
Anzahl Massnahmen 3 111.6% 0.0%


Total ausgearbeitete Massnahmen 301'000 1'090'000 1'125'000 1'290'000 1'440'000 0
(Gesamtotal 1-3) 3 111.6% 0.0%







Fortsetzung Nr. Massnahme 2012 ab 2013 ab 2014 ab 2015 Personal Erhöhung
Departement II p.a. p.a. p.a. p.a. bezogen Einnahmen


B) vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen:


keine


total Massnahmen 0 0 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


C) vom Kleinen Landrat nicht befürwortete Massnahmen:


II.1 Anpassung Integrationskonzept an der Oberstufe 25'000 90'000 90'000 90'000 90'000
II.2 a Unterschnitter 4-6 Kl. besuchen den Unterricht in Davos Platz/Dorf 25'000 79'000 218'000 343'000 463'000


(ab 2015)
II.2 b Alle Unterschnitter Schüler besuchen den Unterricht in Davos Platz/Dorf:


Kosteneinsparungen netto zusätzlich zu Massnahme II.3 a: 251'000 921'000 817'000 857'000 887'000
total Massnahmen 301'000 1'090'000 1'125'000 1'290'000 1'440'000 0
Anzahl Massnahmen 3







Departement III


Nr. Massnahme 2012 ab 2013 ab 2014 ab 2015 Personal Erhöhung
p.a. p.a. p.a. p.a. bezogen Einnahmen


A) von den Departementen ausgearbeitete Massnahmen:


1. kein Leistungsabbau/Verwaltungsintern VBD
III.1 Verzicht auf die Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierung 6'000 6'000 6'000


Spital
III.10 Streichung der Beiträge der Kinderkrippe Mandala 50'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
III.11 Reduktion der Wartungs- und Unterhaltskosten Medtec./IT 0 20'000 50'000 50'000


total Massnahmen 50'000 126'000 156'000 156'000 100'000 100'000
Anzahl Massnahmen 3 64.1% 64.1%


2. teilweiser Leistungsabbau VBD
III.2 Abschaffung Vorzugsabonnement für Gemeindeangestellte 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000
III.3 Reduktion Arbeitsvolumen Werkstatt 140'000 140'000 140'000 140'000


Spital
III.12 Verminderung Arztkosten im Bereich HNO 30'000 60'000 60'000 60'000 60'000


total Massnahmen 35'000 205'000 205'000 205'000 205'000 5'000
Anzahl Massnahmen 3 100.0% 2.4%


3. umfassender Leistungsabbau/extern deutlich spürbar
VBD


III.4 Davoserpass: Anpassungen Tarif und Gültigkeitsbereich 0 30'000 40'000 40'000 30'000
III.5 Anpassung Gültigkeitsbereich der Gästekarten 20'000 20'000 20'000 20'000
III.6 Linie 7: Anpassung zeitliche Erschliessung 200'000 200'000 200'000 123'000
III.7 Einstellung Abendkurs Laret-Glaris (ab 2014) 150'000 150'000 98'000
III.8 Linie 3: ganzjährig 30-Min. Takt auf der Talstrasse (nur in Kombination mit Linie 4) 85'000 85'000 85'000 41'000
III.9 Linie 4: ganzjährig 30-Min. Takt auf der Talstrasse (nur in Kombination mit Linie 3) 85'000 85'000 85'000 41'000


Spital
III.13 Reduktion der Personalress. U1/Bereitschaft Notfall/Radiologie/Gips 20'000 50'000 100'000 100'000 100'000
III.14 Reduktion Vorhalteleistungen Rettung 30'000 50'000 80'000 80'000 80'000
III.15 Reduktion der Ausbildungplätze auf kantonalen Durchschnitt 0 20'000 50'000 70'000 70'000
III.16 Stilllegung und Liquidierung der Dialysestation 0 100'000 100'000 100'000 150'000


EWD
III.17 Erhöhung Konzessionsabgabe/Dividende 790'000 790'000 790'000 790'000 790'000


total Massnahmen 840'000 1'430'000 1'700'000 1'720'000 703'000 840'000
Anzahl Massnahmen 11 40.9% 48.8%


Total VBD (10 Massnahmen) 5'000 571'000 731'000 731'000 448'000 55'000
Total Spital (8 Massnahmen) 130'000 400'000 540'000 560'000 560'000 100'000


Total ausgearbeitete Massnahmen 925'000 1'761'000 2'061'000 2'081'000 1'008'000 945'000
(Gesamtotal 1-3) 17 48.4% 45.4%







Fortsetzung Nr. Massnahme 2012 ab 2013 ab 2014 ab 2015 Personal Erhöhung
Departement III p.a. p.a. p.a. p.a. bezogen Einnahmen


B) vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen:


III.1 Verzicht auf die Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierung (VBD) 6'000 6'000 6'000
III.17 Erhöhung Konzessionsabgabe/Dividende (EWD) 790'000 790'000 790'000 790'000 790'000


total Massnahmen 790'000 796'000 796'000 796'000 790'000
Anzahl Massnahmen 2


C) vom Kleinen Landrat nicht befürwortete Massnahmen:


III.2 Abschaffung Vorzugsabonnement für Gemeindeangestellte 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000
III.3 Reduktion Arbeitsvolumen Werkstatt 140'000 140'000 140'000 140'000
III.4 Davoserpass: Anpassungen Tarif und Gültigkeitsbereich 0 30'000 40'000 40'000 30'000
III.5 Anpassung Gültigkeitsbereich der Gästekarten 20'000 20'000 20'000 20'000
III.6 Linie 7: Anpassung zeitliche Erschliessung 200'000 200'000 200'000 123'000
III.7 Einstellung Abendkurs Laret-Glaris (ab 2014) 150'000 150'000 98'000
III.8 Linie 3: ganzjährig 30-Min. Takt auf der Talstrasse (nur in Kombination mit Linie 4) 85'000 85'000 85'000 41'000
III.9 Linie 4: ganzjährig 30-Min. Takt auf der Talstrasse (nur in Kombination mit Linie 3) 85'000 85'000 85'000 41'000
III.10 Streichung der Beiträge der Kinderkrippe Mandala 50'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
III.11 Reduktion der Wartungs- und Unterhaltskosten Medtec./IT 0 20'000 50'000 50'000
III.12 Verminderung Arztkosten im Bereich HNO 30'000 60'000 60'000 60'000 60'000
III.13 Reduktion der Personalress. U1/Bereitschaft Notfall/Radiologie/Gips 20'000 50'000 100'000 100'000 100'000
III.14 Reduktion Vorhalteleistungen Rettung 30'000 50'000 80'000 80'000 80'000
III.15 Reduktion der Ausbildungplätze auf kantonalen Durchschnitt 0 20'000 50'000 70'000 70'000
III.16 Stilllegung und Liquidierung der Dialysestation 0 100'000 100'000 100'000 150'000


total Massnahmen 135'000 965'000 1'265'000 1'285'000 1'008'000 155'000
Anzahl Massnahmen 15







Departement IV


Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


A) von den Departementen ausgearbeitete Massnahmen:


1. kein Leistungsabbau/Verwaltungsintern


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


2. teilweiser Leistungsabbau
IV.1 Reduktion des baulichen Strassenunterhalts 0 115'000
IV.2 Reduktion des Brückenunterhalts 0 35'000
IV.3 Reduktion Unterhalt/Erneuerung Strassenbeleuchtung 0 70'000


total Massnahmen 0 220'000 0 0
Anzahl Massnahmen 3 0.0% 0.0%


3. umfassender Leistungsabbau/extern deutlich spürbar
IV.4 Leistungsabbau Werkbetrieb 0 346'000 220'000
IV.5 Aufgabe der Lehrlingsausbildung im Bereich Forst 0 50'000 50'000


total Massnahmen 0 396'000 270'000 0
Anzahl Massnahmen 2 68.2% 0.0%


Total ausgearbeitete Massnahmen 0 616'000 270'000 0
(Gesamtotal 1-3) 5 43.8% 0.0%







Fortsetzung Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
Departement IV p.a. p.a. bezogen Einnahmen


B) vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen:


keine


total Massnahmen 0 0 0 0
Anzahl Massnahmen 0


C) vom Kleinen Landrat nicht befürwortete Massnahmen:


IV.1 Reduktion des baulichen Strassenunterhalts 0 115'000
IV.2 Reduktion des Brückenunterhalts 0 35'000
IV.3 Reduktion Unterhalt/Erneuerung Strassenbeleuchtung 0 70'000
IV.4 Leistungsabbau Werkbetrieb 0 346'000 220'000
IV.5 Aufgabe der Lehrlingsausbildung im Bereich Forst 0 50'000 50'000


total Massnahmen 0 616'000 270'000 0
Anzahl Massnahmen 5







Departement V


Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
p.a. p.a. bezogen Einnahmen


A) von den Departementen ausgearbeitete Massnahmen:


1. kein Leistungsabbau/Verwaltungsintern
V.1 Reduktion Aktionen/Beiträge (Umweltamt) 5'000 5'000
V.2 Reduktion der Anzahl Mitglieder der Raumplanungskommission 2'500 2'500


total Massnahmen 7'500 7'500 0 0
Anzahl Massnahmen 2 0.0% 0.0%


2. teilweiser Leistungsabbau
V.3 Reduktion der Anzahl Mitglieder der Baukommission 4'000 4'000
V.4 Reduktion der Anzahl Sitzungen der Kommission für Umwelt, Ver- 4'000 4'000


kehr und Abfallbewirtschaftung (UVAK)
V.5 Verzicht auf wissenschaftliches und touristisches Pollenbulletin 3'000 3'000
V.6 Aufgabe Bekämpfung Bärenklau 0 0
V.9 mögliche Mietzinserhöhung Vaillant-Arena ab 1.5.2014 Betrag nicht konkret festgelegt


total Massnahmen 11'000 11'000 0 0
Anzahl Massnahmen 5 0.0% 0.0%


3. umfassender Leistungsabbau/extern deutlich spürbar
V.7 Reduktion/Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen:


a) Fussballplatz Bünda: Übergabe an FC oder Aufhebung 30'000 30'000
b) Strandbad: Aufhebung Beachvolleyball-Feld 5'000 5'000
c) Wasserspiel Seehofseeli: Angebot ersatzlos streichen 7'500 7'500
d) Inline-Anlage: Angebot ersatzlos streichen 8'700 8'700
e) Personalkosten aufgrund der Massnahmen a-d 30'000 30'000


V.8 Aufgabe Umweltschutzamt 50'000 126'900
total Massnahmen 51'200 131'200 156'900 0
Anzahl Massnahmen 6 119.6% 0.0%


Total ausgearbeitete Massnahmen 69'700 149'700 156'900 0
(Gesamtotal 1-3) 13 104.8% 0.0%







Fortsetzung Nr. Massnahme 2012 ab 2013 Personal Erhöhung
Departement V p.a. p.a. bezogen Einnahmen


B) vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen:


V.1 Reduktion Aktionen/Beiträge (Umweltamt) 5'000 5'000
V.4 Reduktion der Anzahl Sitzungen der Kommission für Umwelt, Ver- 4'000 4'000


kehr und Abfallbewirtschaftung (UVAK)
total Massnahmen 9'000 9'000 0 0
Anzahl Massnahmen 2


C) vom Kleinen Landrat nicht befürwortete Massnahmen:


V.2 Reduktion der Anzahl Mitglieder der Raumplanungskommission 2'500 2'500
V.3 Reduktion der Anzahl Mitglieder der Baukommission 4'000 4'000
V.5 Verzicht auf wissenschaftliches und touristisches Pollenbulletin 3'000 3'000
V.6 Aufgabe Bekämpfung Bärenklau (interne Verrechnung z.G. Forst) 0 0
V.7 Reduktion/Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen:


a) Fussballplatz Bünda: Übergabe an FC oder Aufhebung 30'000 30'000
b) Strandbad: Aufhebung Beachvolleyball-Feld 5'000 5'000
c) Wasserspiel Seehofseeli: Angebot ersatzlos streichen 7'500 7'500
d) Inline-Anlage: Angebot ersatzlos streichen 8'700 8'700
e) Personalkosten aufgrund der Massnahmen a-d 30'000 30'000


V.8 Aufgabe Umweltschutzamt 50'000 126'900
V.9 mögliche Mietzinserhöhung Vaillant-Arena ab 1.5.2014 Betrag nicht konkret festgelegt


total Massnahmen 60'700 140'700 156'900 0
Anzahl Massnahmen 11







Berechnung voraussichtliches Defizit ab 2013
in Tsd. Fr. *1)


Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Ergebnis Laufende Rechnung Finanzplan 2013-2016, 71 -933 -1'110 -1'154 -1'070
Grundvariante: ohne zusätzliche Steuern
= Ergebnis vor Sanierungsprogram
(- Aufwandüberschuss / + = Ertragsüberschuss)


Von KLR befürwortete Sparmassnahmen 858 864 864 864 864
(Stand 28.10.2011)


Erhöhung Handänderungssteuer von 1,5 % auf 2 % 845 1'126 1'126 1'126 1'126


= neues Ergebnis ohne Berücksichtigung des NFA 1'773 1'057 880 836 920
   (- Aufwandüberschuss / + = Ertragsüberschuss)


Aufgrund der absehbaren Neuauflage des NFA ist auf Basis der abgelehnten Vorlage mit einer Zusatzbelastung von mind. Fr. 1 Mio. pro Jahr zu rechnen, 
das Ergebnis wäre nach Einführung des NFA also mehrheitlich ausgeglichen.


Die vom KLR befürworteten Massnahmen und die Erhöhung der Handänderungssteuer genügen nach der Einführung des NFA aller Voraussicht bei 
weitem nicht, um die umfangreichen anstehenden Investitionen (z.B. Liegenschaften) ohne Schuldenanstieg finanzieren zu können. 







Nr. dep.überg. 1


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 0 40 40 40


(für alle Lehrlinge netto)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Aufwand ca. Fr. 100'000.- Dieser Betrag entspricht der heutigen Anzahl Lernender (7)


beit. Die Arbeit müsste aber anderweitig mit Folgekosten organisiert werden 
Fr. 100'000 / 5 * 1.5 Tage Abwesenheit = Fr. 30'000 Einsparung. Dazu kommt der 
Aufwand für die Einarbeit (halbjährlich in vielen Abteilungen, pauschal Fr. 10'000)
Für die bestehenden Lehrlinge müssten Ersatzbetriebe gebunden werden. 


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
Ohne die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde er die
Streichung von Lehrstellen nicht thematisieren. Der Kleine Landrat kann darum die 


Lehrlingsausbildung nicht mehr weiterführen oder evtl. Reduktion der Anzahl


Lernende (Hauptverantwortliche Lernende)


Lernenden, z.B. 1 Lernender pro Lehrjahr oder 1 Lernender alle 3 Jahre.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


departementsübergreifend


Verzichtsprogramm


sind pro Woche ca. 1.5 Tage durch die Berufsschule abwesend. Die effektive Einspa-


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


und beinhaltet Löhne, Kurse, Spesen und Sprachaufenthalte. Die meisten Lernenden


rung ergibt sich also aus dieser Abwesenheit, dazu kommt der Aufwand für die Einar-


Alle Abteilungen der Gemeinde Davos, Berufsschule Davos (rückläufige Schülerzahlen)


01.08.2013


- Weitere Auswirkungen:


Je nach Reduktion der Lehrstellen 1 - 2
- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Der Kleine Landrat ist sich der Bedeutung der Lehrlingsausbildung bewusst. 


Lehrstellensuchende


Umsetzung dieser Massnahme nicht befürworten.


X







Nr. I.1


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 020.30* 63.5 58.5 58.5 58.5 58.5


Bruttolohn Sekretariat gemäss Budget 2012 (exkl. Arbeitgeberbeiträge)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


durch den Landammann kompensiert, 50 % gehen zu Lasten der Steuerverwaltung.


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
gen Konstellation machbar. Dies stellt aber für die Kanzlei und für die Steuerverwaltung
die absolut unterste Grenze dar, die noch vertretbar ist. Mit der Erneuerung der Exeku-


nochmals überdacht werden.
Der Kleine Landrat kann diese Massnahme für die jetzige Amtsdauer befürworten.


Dieser Stellenabbau erscheint mit gutem Mitwirken aller Beteiligten in der derzeiti-


tive ab 2013 geht Erfahrung verloren. Entsprechend muss diese Massnahmen dann


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


- Weitere Auswirkungen:


Abbau von insgesamt 80 Stellenprozenten. 30 % davon werden durch die Kanzlei und


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement I


020 Gemeindeverwaltung


Reduktion Stellenprozente Kanzlei/Sekretariat Kleiner Landrat und Steuerverwaltung


von 90 % zu 50 % für die Kanzlei und für das Sekretariat tätig. 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Aufgrund des Austritts von Seraina Egartner (80 Stellenprozente) per Mitte September 
2011 wurde die Organisation des Sekretariats des Kleinen Landrates überdacht. Neu 
ist Catherine Schläpfer, Mitarbeiterin der Steuerverwaltung, mit einem Gesamtpensum 


Herbst 2011


x







Nr. I.2


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 301.x 141 141 141 141 141


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Einsparungen Personalaufwand Fr. 147'334 p.a. (auf Basis Budget 2012)


-> Nettoeinsparung Fr. 141'334 p.a.
Die Räumlichkeiten der Dokumentationsbibliothek (ca. 80 m2) lassen sich nur schwer
als Büroräumlichkeiten nutzen, da sie über keinen separaten Zugang verfügen und 
die Infrastruktur der Leihbibliothek mitbenutzt werden müsste. 


Qualitativ, quantitativ 
Die Mittel für die Dokumentationsbibliothek wurden bereits anlässlich des Verzichtspro-
gramms ab 2012 um Fr. 25'000 p.a. gekürzt (Verzichtsmassnahmen I.12 a / b). Die Do-


Bestand umfasst über 20'000 Medien (Handschriften, Bücher, Zeitschriften, Grafiken, 
Tonträger, Videofilme), die einen Bezug zu Davos haben; dazu eine Fotosammmlung mit
mehr als 7500 Fotografien zur Lokalgeschichte. Durch eine Schliessung wären die diese


umfangreiche Bestand nicht mehr unterhalten und restauriert werden. Die Lagerung des
aktuellen Bestandes an Dokumenten würde weiterhin in den bisherigen Räumlichkeiten 
erfolgen. Alternativ käme auch ein Luftschutzkeller im Schulzentrum in Frage.


Personell/organisatorisch


DDO würde eine Schliessung der Dokumentationsbibliothek bedauern, da viele Gäste


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


Ausführungen gemäss Jahresbericht 2010, 


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Einsparungen Sachaufwand Fr. 4'000 p.a. (Verbrauchsmaterial, Anschaffungen). 


dieses Angebot benutzen. 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement I


301 Bibliothek Schweizerhaus


Da es sich bei der Dokumentationsbibliothek nicht um eine zwingende Gemeindeauf-


Schliessung Dokumentationsbibliothek


gabe handelt, wäre deren Schliessung aus finanziellen Gründen ab 2013 ein 
Leistungsabbau, aber rechtlich vertretbar.


2013


Beurteilung DDO


- Weitere Auswirkungen:


Insgesamt würden 120 Stellenprozente abgebaut werden.


kumentationsbibl. Davos ist eine von wenigen Bibliotheken dieser Art in der Schweiz. Ihr


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Im Gegenzug fällt der Jahresbeitrag von DDO von Fr. 10'000 p.a. hin (301.469.01)


Dokumente der Davoser Geschichte nicht mehr öffentlich zugänglich. Zudem könnten
Publikationen (z.B. schriftl. Arbeiten, Filmproduktionen) nicht mehr unterstützt und der


Weniger Publikationen über die Geschichte / Entwicklung von Davos. Siehe beiliegende


DRB 86, z.B. Art. 8 und 12 (Landschaftsabstimmung), DRB 87.1, z.B. Art. 3, 4, 6, 7


DDO: Wo würde Davos heute mit seiner Geschichte stehen, wenn man die Dokumentationen 
in der Vergangenheit nicht sorgsam gehütet hätte? Wenn die Geschichte von Davos in Zukunft 
nicht mehr dokumentiert wird, wäre das in einigen Jahren dramatisch. Davos hat heute auch 
durch die Dokumentationen der ganzen Geschichte diese riesige Tradition.


x







Beurteilung Kleiner Landrat
wusst. Ohne die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde 
er deren Schliessung nicht thematisieren. Der Kleine Landrat kann die Umsetzung 


Der Kleine Landrat ist sich der Bedeutung der Dokumentationsbibliothek für Davos be-


dieser Massnahme nicht befürworten.







Beilage zu Massnahmenblatt I.2 "Schliessung Dokumentationsbibliothek": Auszug aus dem Jahresbericht 2010











Nr. I.3


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 300.363.01 250 250 250 250 250


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Folgende Institutionen/Anlässe haben im Jahr 2011 Beiträge über Fr. 5'000 erhalten:


Kirchner Museum Fr. 20'000, Davoser Abendmusiken Fr. 8'500, Davoser Revue Fr. 
8'500, Open Air-Kino Fr. 7'000, Jugendmusik Fr. 6'800, Neujahrskonzert/Davos Festival 
Fr. 5'850, Songbird Festival Fr. 5'000, Walservereinigung Fr. 5'000


Qualitativ, quantitativ 
Der Beitrag wurde bereits anlässlich des Verzichtsprogramms ab 2012 um Fr. 20'000
p.a. gekürzt (Verzichtsmassnahme I.23).
Durch die vollständige Streichung des Gemeindebeitrages wären eine ganze Reihe von 
wichtigen Anlässen stark gefährdet. Zahlreiche Anlässe sind auch für den Tourismus 
zentral. Ohne diese Anlässe wäre die Attraktivität der Gemeinde Davos deutlich 
geschmälert, was im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld (z.B. Eurokrise) sehr nachteilig 
ist. Zudem würde jahrelange Aufbauarbeit nachhaltig zunichte gemacht.
Zusätzlich würde auch die kantonale Kulturförderung ihre Beiträge kürzen oder streichen.


Personell/organisatorisch


Aufgrund der rückläufigen Übernachtungszahlen ist DDO nicht in der Lage, sich stärker


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde er dessen 
vollständige Streichung nicht thematisieren. 


Der Kleine Landrat ist sich der Bedeutung des Kulturfonds für Davos bewusst. Ohne


Der Kleine Landrat kann diese Massnahme nicht befürworten.


Bei Anlässen mit touristischer Bedeutung hätte dies weniger Logiernächte zur Folge.


DRB 86, z.B. Art. 5 und 6 (Landschaftsabstimmung)


für kulturelle Anlässe zu engagieren.


DDO: Für alle Gäste und auch Einheimische käme dieser Leistungsabbau zu einer sehr 
ungünstigen Zeit. Die Gefahr besteht, dass weniger Gäste nach Davos kommen könnten. Dies 
würde einen Logiernächte-Rückgang und somit weniger Einnahmen (Steuern/Gästetaxen) zur 
Folge haben.


2013


Beurteilung DDO


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Davos Sounds Good Fr. 12'750, Musikgesellschaft Davos Fr. 12'325, Ausstellungen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Kunstgesellschaft Fr. 68'000, Stiftung Davos Festival Fr. 34'000, Das Zelt Fr. 16'200, 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement I


300 Kulturförderung


aufgabe handelt, wird dessen Streichung ab 2013 thematisiert.


Gemäss DRB 86 leistet die Gemeinde jährlich einen Beitrag von mindestens Fr. 


Streichung Zuweisung an den Kulturfonds


250'000 (max. Fr. 350'000).  Da es sich hierbei nicht um eine zwingende Gemeinde-


x











Nr. I.4


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 300.365.02 83 83 83 83 83


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 
Der Gemeindebeitrag wurde bereits anlässlich des Verzichtsprogramms ab 2012 um 
Fr. 10'000 p.a. gekürzt (Verzichtsmassnahme I.17).
Durch die vollständige Streichung des Gemeindebeitrages wäre die Organisation 
und die Durchführung von wichtigen Anlässen gefährdet. Die Sekretariatsarbeit für die
Kulturkommission wäre nicht mehr gewährleistet. Zudem würde jahrelange Aufbau-
arbeit nachhaltig zunichte gemacht. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
Ohne die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde er 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement I


300 Kulturförderung


Gemäss DRB 86 leistet die Gemeinde jährlich einen Beitrag an das Kultursekretariat. 


Streichung Beitrag an Kultursekretariat


Da es sich hierbei nicht um eine zwingende Gemeindeaufgabe handelt, wird dessen
Streichung ab 2013 thematisiert.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Der Kleine Landrat ist sich der Bedeutung des Kultursekretariats für Davos bewusst. 


DRB 86, insbesondere Art. 8 (Landschaftsabstimmung)


DDO: Stellenabbau 50-80% bei DDO
Durch die Frankenstärke resp. Rückgang der Logiernächte hat DDO bereits 
Sparmassnahmen (45 Std. Woche/Reduktion Budget) umgesetzt, und kann deshalb keine 
zusätzlichen Mittel aufwenden.


2013


- Weitere Auswirkungen:


x







dessen Streichung nicht thematisieren. Diese Massnahme wäre nur vertretbar bei einer 


Der Kleine Landrat kann diese Massnahme nicht befürworten.
Streichung der Beiträge an den Kulturfonds (vgl. Massnahme I.3). 







Nr. I.5


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 341.363.01 230 230 230 230 230


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Der Sportfonds hat im Jahr 2009/10 an folgende Anlässe/Institutionen Beiträge von 
über Fr. 5'000 gesprochen:


Fr. 28'931.80 (Jugend+Sport), Fussballclub Fr. 11'970 (Jugend+Sport), Iron Marmots  
Fr. 8'690.40 (Jugend+Sport), Tennis Club Women's Circuit Fr. 7'616.75 (Jugend + 
Sport), 124 Davos Fr. 6'757.45. Nebst dem Gemeindebeitrag von Fr. 230'000 werden
diese Unterstützungen finanziert durch 20 % der Sporttaxe (2009/10: Fr. 440'534.65). 
Der Gemeindeanteil an den gesamten Erträgen des Sportfonds beträgt über 30 %.


Qualitativ, quantitativ 
Der Gemeindebeitrag wurde bereits anlässlich des Verzichtsprogramms ab 2012 um 
Fr. 20'000 p.a. gekürzt (Verzichtsmassnahme I.24).
Durch die vollständige Streichung des Gemeindebeitrages wäre die Organisation 
und die Durchführung von wichtigen Anlässen gefährdet, da die Budgets ohne ander-
weitige Mehreinnahmen um über 30 % gekürzt werden müssten. Als Folge davon würden 
auch kantonale Beiträge gekürzt. Dadurch wäre es möglich, dass verschiedene Anlässe 
nicht mehr im bisherigen Rahmen durchgeführt werden könnten oder ganz wegfallen 
würden. In der Konsequenz würde jahrelange Aufbauarbeit nachhaltig zunichte gemacht.


Personell/organisatorisch


DDO könnte Vereine und den Jugendsport nicht unterstützen. Aufgrund der rückläufigen 


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)
Je nach Streichung von Grossanlässen würden sich die Logiernächte markant reduzieren.


Übernachtungszahlen könnte DDO nicht alle Grossanlässe im gleichen Rahmen erhalten.


DDO: Durch die Frankenstärke resp. Rückgang der Logiernächte hat DDO bereits 
Sparmassnahmen (45 Std. Woche/Reduktion Budget) umgesetzt, und kann deshalb keine 
zusätzlichen Mittel aufwenden. Dieser Abbau hätte ganz konkrete Folgen, dass z.Bsp. der 
Weltcup Anlass Davos Nordic nicht mehr durchgeführt werden könnte. Im Hinblick auf die 
Olympia Kandidatur wäre dies wohl das schlechteste Signal in der internationalen 
Wahrnehmung überhaupt. Davon betroffen wären aber auch andere Veranstaltungen. Davos 
ist nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen attraktiv. In anderen Gemeinden 
(Lenzerheide, St. Moritz usw.) werden jährlich direkt durch die Gemeinde (also dem 
Gemeindebudget) Millionen in die Anlässe investiert. In Davos gibt es zum Glück von uns 
allen den Sportfonds, der heute schon zu rund 2/3 durch die Gäste finanziert wird. Diesen 
verbleibenden Anteil der Gemeinde zu kürzen, wäre fatal.


Beurteilung DDO


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement I


341 Sport- und Freizeitanlagen


Gemäss DRB 24 leistet die Gemeinde jährlich einen Beitrag an den Sportfonds.


Streichung Beitrag an Sportfonds


 Da es sich hierbei nicht um eine zwingende Gemeindeaufgabe handelt, wird dessen
Streichung ab 2013 thematisiert.


2013


Alpine Marathon Fr. 35'000, Int. Schlittschuhclub/Eisgala Fr. 35'000, Hockey-Club Davos


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Davos Nordic Fr. 265'000, Skiclub Davos Fr. 96'065.60, Snowboard Fr. 60'000, Swiss


x







ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Minimalbetrag gesetzlich definiert)


Beurteilung Kleiner Landrat
Ohne die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde er 
dessen Streichung nicht thematisieren. 
Der Kleine Landrat kann diese Massnahme nicht befürworten.


Der Kleine Landrat ist sich der Bedeutung des Sportfonds für Davos bewusst. 


keine (DRB 24 Art. 11: Speisung Sportfonds max. 3.5 % des Steuerertrages, kein 







Nr. II.1


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher Die neue Schulgesetzgebung gibt nicht exakt vor, wie die Integration künftig erfolgen soll.
Beschrieb Im Bericht zur Sonderpädagogik 2011 wird von Kantonsseite erstmals erwähnt, dass es


denkbar ist, die Integration in der Oberstufe mit sog. Förderzentren umzusetzen.
Dieses Modell entspricht in den Ansätzen dem IKK-Unterricht. Dabei werden die
Schüler mit Förderbedarf in verschiedenen Gruppenkonstellationen für bestimmte Fächer 
zusammengefasst und separativ unterrichtet.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 211.302.01 25 90 90 90


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Pilotkonzept umgesetzt. Damit kann die Unterstützung für lernschwache Kinder 
nicht mehr im bisherigen Rahmen erfolgen, was einem klaren Leistungsabbau 
entspricht.


Personell/organisatorisch


einen Abbau beim Personalbestand zur Folge. Aktuell sind zwei Lehrpersonen, 
die an der Oberstufe tätig sind, in der Ausbildung zum Schulischen


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
nicht sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt das bestehende Konzept abzuändern. Ansonsten 
müssten unter Umständen mehrfach hintereinander Anpassungen erfolgen. Ohne die 
ausgewiesenen finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde der Kleine Land-
rat diese Massnahme nicht thematisieren. Der Kleine Landrat kann die Umsetzung 
nicht befürworten.


SJ 2012/13


Anpassung Integrationskonzept an der Oberstufe


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement II


211 Realschule


- Weitere Auswirkungen:
Heilpädagogen.


Das Gesamtpensum für Schulische Heilpädagogik wird um 70% gekürzt. Das hat


Mit dieser Massnahme wird dass KBB nicht mehr gemäss bestehendem KBB


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Aufgrund der demnächst anstehenden Revision des kantonalen Schulgesetzes ist es


x







Nr. II.2 a


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher Im neuen Schulgesetz ist die Maximalschülerzahl an der Primarschule auf 24 Kinder festgelegt.  
Beschrieb Würde man bis an diese oberste Grenze der Klassengrösse gehen, wäre es mathematisch möglich, 


die Unterschnitter Kinder der 4.-6. Kl. auf die Klassenzüge in Davos Platz und Davos Dorf zu ver- 
teilen. Logistisch müsste in diesem Fall geklärt werden, welche Schüler wo den Unterricht besuchen. 
Soll ein Teil der bisher in der Primarschule Davos Platz unterrichteten Kinder neu den Unterricht
im Schulhaus Bünda besuchen oder soll ein Teil der Unterschnitter Schüler mit dem Bus nach Davos
Dorf geführt werden, damit diese den Unterricht dort besuchen können?
Würden die 4.-6. Kl. aus dem Unterschnitt in Davos Platz und Dorf unterrichtet, müsste man im
kommenden Schuljahr die 4. und 6. Primarklasse mit je 5 Klassenzügen führen, diese würden nach
einem resp. nach drei Jahren auslaufen, so dass ab dem Schuljahr 2015/16 jeder Klassenzug nur
noch 4-fach geführt werden könnte.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen ab 2012 210.302.01 65 199 338 463
Mehrausgaben Schülertransporte 219.319.01 -40 -120 -120 -120
(in Fr. 1'000) Nettoentlastung II.2 a 25 79 218 343


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Die Kosteneinsparungen belaufen sich für diese Variante im Schuljahr 2012/13 auf rund Fr. 92'000.- 
in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 auf rund Fr. 218’000.- und ab dem Schuljahr 2015/16 rund
Fr. 344'000.--


Qualitativ, quantitativ 
Die höheren Klassenbestände hätten eine massive Qualitätseinbusse zur Folge und es wäre mit 
grosser Opposition von Seiten der Bevölkerung, besonders aber von Seiten der Eltern und der Lehr-
Lehrpersonen sowohl aus dem Unterschnitt als auch aus den Fraktionen Davos Platz und Davos
Dorf zu rechnen.


Aufgrund der Schülerzahlen der 1. – 3. Primarklasse der Fraktion Monstein wäre es nicht mehr 
möglich, die Kinder in dieser Fraktion zu unterrichten. Wie schon die Kindergärtler, müssten 
die Unterstufenschüler auch die ersten drei Primarschuljahre in Glaris besuchen. Damit würde die 
Gesamtschule in Monstein aufgehoben. (Mit dem Mittagstisch und der geplanten Einführung von
von Blockzeiten besteht neu auch in Davos Platz und Davos Dorf ein vollumfängliches Tagesschul-
angebot.)


Personell/organisatorisch


Gemäs Beschrieb qualitativ, quantitativ


Unterschnitter 4. - 6. Klässler besuchen den Unterricht in Davos Platz / Dorf


SJ 2012 / 13


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Departement: Departement II


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 210 Primarschule


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:
Bei dieser Variante müssen Kündigungen an Lehrpersonen ausgesprochen werden.


x







Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
Kleine Landrat diese Massnahme nicht thematisieren. Der Kleine Landrat kann diese
Massnahme aufgrund ihrer Tragweite nicht befürworten. 


Der Vorstoss der GPK betreffend Überprüfung der Schulstrukturen wird hiermit 


Landschaftsgesetz über die Volksschule DRB 81, Art. 1


Ohne die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde der 







Nr. II.2 b


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher Im neuen Schulgesetz ist die Maximalschülerzahl an der Primarschule auf 24 Kinder festgelegt.  
Beschrieb Würde man bis an diese oberste Grenze der Klassengrösse gehen, wäre es mathematisch möglich, 


die Unterschnitter Kinder auf die Klassenzüge in Davos Platz und Davos Dorf zu verteilen. 
Logistisch müsste in diesem Fall geklärt werden, welche Schüler wo den Unterricht besuchen. 
Soll ein Teil der bisher in der Primarschule Davos Platz unterrichteten Kinder neu den Unterricht
im Schulhaus Bünda besuchen oder soll ein Teil der Unterschnitter Schüler mit dem Bus nach Davos
Dorf geführt werden, damit diese den Unterricht dort besuchen können?
Würden alle Unterschnitter Schüler in Davos Platz und Davos Dorf unterrichtet, müsste man im
kommenden Schuljahr die 4. und 6. Primarklasse mit je 5 Klassenzügen führen, diese würden nach
einem resp. nach drei Jahren auslaufen, so dass ab dem Schuljahr 2015/16 jeder Klassenzug nur
noch 4-fach geführt werden könnte.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen ab 2012 210.302.01 326 1150 1185 1350
Mehrausgaben Schülertransporte 219.319.01 -50 -150 -150 -150
(in Fr. 1'000) Nettoentlastung II.2 b 276 1000 1035 1200


./. Nettoentlastung II.2 a -25 -79 -218 -343
zusätzliche Entlastung II.2 b 251 921 817 857


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Die Kosteneinsparungen belaufen sich für diese Variante im Schuljahr 2012/13 auf rund Fr. 909'000.-
in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 auf rund Fr. 1'035’00.- und ab dem Schuljahr 2015/16 rund
 Fr. 1'161'000.-.


Qualitativ, quantitativ 
Die höheren Klassenbestände hätten eine massive Qualitätseinbusse zur Folge und es wäre mit 
grösster Opposition von Seiten der Bevölkerung, besonders aber von Seiten der Eltern und der
Lehrpersonen wohl aus dem Unterschnitt als auch aus den Fraktionen Davos Platz und Davos Dorf
zu rechnen.


Personell/organisatorisch


Gemäs Beschrieb qualitativ, quantitativ


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


SJ 2012 / 13


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Unterschnitter Schüler besuchen den Unterricht in Davos Platz / Dorf


Departement: Departement II


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 210 Primarschule


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:
Bei dieser Variante müssen Kündigungen an Lehrpersonen ausgesprochen werden.


- Weitere Auswirkungen:


x







ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
Kleine Landrat diese Massnahme nicht thematisieren. Der Kleine Landrat kann diese
Massnahme aufgrund ihrer Tragweite nicht befürworten. 


Landschaftsgesetz über die Volksschule DRB 81, Art. 1


Ohne die ausgewiesene finanzielle Notlage bzw. mit zusätzlichen Mitteln würde der 







Nr. III.1


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 650.318.05 6 6 6 6


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Die Gefahr besteht, dass mittelfristig das System intern nicht mehr gepflegt wird.


Bisher schreibt das Bundesamt für Verkehr noch keine solchen Zertifizierungen vor. 


Die ISO-Zertifizierung des Managementsystems inkl. Quälitäts- und 
Umweltmanagementsystem vom VBD erfordert jährlich externe Aufwendungen /SQS-Audits) 
Q III


2013


Angesichts der finanziellen Notlage befürwortet der Kleine Landrat diese Massnahme.


nein


Einsparung von rund 6'000 Franken, ohne Eigenleistung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Verzicht auf die Aufrechterhaltung der ISO-Zertifizierung


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


X







Nr. III.2


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Mitarbeiter der Gemeinde, Spital,  Alterszentrum und Schule haben die Möglichkeit den 
Davoserpass als Vorzugsabonnemente zu beziehen. Beschluss KLR vom 02.11.2010, 
Protokoll-Nr. 10-2032


Angesichts der bereits erfolgen Einsparungen beim Personal befürwortet der Kleine


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


- Weitere Auswirkungen:


Mehreinnahmen durch den Verkauf von regulären Abos


Leistungsabbau gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VBD-Mitarbeiter nicht 
betroffen). Das Vorzugsabonnement wird vorwiegend von Spital-, Schul- und Alterszentrums-
Angestellten bezogen.


Landrat diese Massnahme nicht.


nein


Der Abbau würde zulasten der Mitarbeiter erfolgen, negative Auswirkungen bei der 
Mitarbeiterzufriedenheit.  


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Abschaffung Vorzugsabonnement für Gemeindeangestellte


2012


X







Nr. III.3


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) Personal 140 140 140 140


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


für den VBD kein Leistungsabbau


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Die heutigen 300 Stellenprozente können auf 150 Stellenprozente reduziert werden. 
Gleichzeitig werden die Werkstattmitarbeiter im Fahrdienst eingesetzt.


Auswirkung auf unsere Kundschaft, da sie sich einen anderen Werkstattpartner suchen 
müssen.


In der VBD Werkstatt werden nebst den eigenen 14 Linienbussen, Fahrzeuge von Dritten 
(Private, Postauto AG, Werkbetrieb und KMA) repariert und unterhalten. Der Werkstattbetrieb 
kann auf den eigenen Fahrzeugpark reduziert und das Werkstattpersonal von 300 auf 150 
Stellenprozente reduziert werden. Je nach Einsparungen beim Linienangebot, kann auch der 
Fahrzeugpark verkleinert werden. Die heutigen Privataufträge können von lokalen privaten 
Werkstattanbietern übernommen werden.


Im Hinblick auf die geplante Nutzung der Synergien insbesondere zwischen Werkbetrieb und


Werkbetrieb  muss für den Unterhalt ihrer Fahrzeuge private Unternehmungen aufsuchen.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


- Weitere Auswirkungen:


Permanenter Platzmangel bei der Garagierung der Linienbusse kann behoben werden, 
Werkstatt dient als Arbeitsplatz und Einstellhalle.


Die Einsparungen von rund 140'000 Franken beziehen sich auf die Personalkosten inkl. 
Arbeitgeberbeiträge (150 von 300 Stellenprozent). Da kaum mehr Drittaufträge ausgeführt 
werden, sind die Einnahmen (Stundenverrechnungen) im Konto 650.435.02 tiefer. 


VBD befürworet der Kleine Landrat diese Massnahme nicht. 


nein


Werkbetrieb, Abfallbewirtschaftung, Postauto AG (Vertrag), div. Priatunternehmer


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Einsparungen in den Konten 650.313.03 "Bereifung", 650.313.05 "Ersatzteile" und 650.318.06 
"Unterhalt durch Dritte", werden durch Mindererträge im Konto 650.435.02 
"Reparatureinnahmen" (ohne Lohnkosten) ausgeglichen.


Unveränderter Qualitätsstandard für die VBD Fahrzeuge
Weinger Aufträge / Arbeitsvolumen für die Werkstatt (Personal um 150 % reduziert). Kein 
Nachteil für den VBD Betrieb.


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


VBD Werkstatt Reduzierung Arbeitsvolumen


2013


X







Nr. III.4


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 650.434.01 30 40 40 40


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Anpassung Tarifverbundvereinbarung sowie T 651.40 und T 651.41 (Tarif- und 
Gültigkeitsanpassungen sind nicht im Einzelnen, sondern als Ganzes zu bearbeiten)


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


RhB, Postauto (Tarifverbundvereinbarung)


möglich, DRB 55 / 55.1 / 55.2


DDO, da aufgrund der Verteuerung die Diskussion über die Gästekarte wieder aktuell 
wird.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


DP ganzes Netz muss massiv teurer werden.


Mit dem DP Ortsnetz wird das Angebot reduziert und der DP ganzes Netz verteuert sich 
massiv. Die Betriebsleitung muss Vorschläge bringen, kann aber nicht dahinter stehen.


massive Reklamationen aus der Bevölkerung
- Weitere Auswirkungen:


keine


Der Davoserpass wurde, als Umweltabo im 2000 massiv verbilligt. In der Zwischenzeit wurde 
der Gültigkeitsbereich und die örtliche Erschliessungsqualität (Dischma, Filisur, Wiesen etc.) 
massiv ausgebaut. Eine Preisanpassung wurde nicht im gleichen Rahmen durchgeführt. Der 
Davoserpass ist heute, gemäss Bericht Rapp Trans AG, zu billig. Es ist zu prüfen, ob nicht 
ein DP Ortsnetz, analog Gästekarte und ein DP ganzes Netz eingeführt werden muss. 
Formular Tarife Wiesen beachten (III.6).


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


DP Ortsnetz soll zum heutigen Preis angeboten werden


Davoserpass (DP), Tarif- und Gültigkeitsbereich


Fahrplanjahr 2013


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos


X







Nr. III.5


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 650.434.01 20 20 20 20


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Anpassung Gültigkeitsbereich der Gästekarten


Fahrplanjahr 2013


Heutige Regelung, die GK gilt im Ortsnetz. Für Gäste, die in einem Seitental, Monstein oder 
Wiesen logieren, gilt die Sonderregelung, dass diese das Ortsnetz sowie das entsprechende 
Seitental unentgeltlich benutzen können. Der Gast, der in der Ortsnetz-Zone wohnt, muss für 
die Fahrt ins Seitental auch bezahlen.  Siehe auch Verzichtsprogramm III.P.5


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb


Mehreinnahmen von zahlenden Fahrgästen in den Seitentälern


T 651.40 / 651.41, sowie auf die Tarifverbundsvereinbarung


noch nicht bekannt
- Weitere Auswirkungen:


Leistungsabbau gegenüber Gästen, die in einem Seitental oder in Wiesen logieren, aber 
gleichzeitig eine Gleichstellung aller Davosergäste.


keine
- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Wird beim DDO sehr schlecht ankommen und dürfte zum heutigen Zeitpunkt fraglich sein. 
Die Betriebsleitung hat den Auftrag Sparmassnahmen aufzuzeigen, d.h. aber nicht, dass sie 
damit einverstanden ist.


möglich, DRB 55 / 55.1 / 55.2


X







Nr. III.6


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 650 Diverse 200 200 200 200


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Die Linie 7 wird gemeinsam vom VBD und PostAuto  betrieben. Je nach Auftragsvergabe 
sind verschiedene Konten betroffen.


Minus-Jahreskilometer heisst, dass bei den restlichen Kilometern die Ansätze höher werden.


Ein massiver Leistungsabbau, das Fahrgastaufkommen kann zu den Hauptverkehrszeiten 
nicht mehr bewältigt werden. Imageverlust, Förderung des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV). Abbau des touristischen Angebotes, hat weitreichende Konsequenzen für den Namen 
Davos. Die Betriebsleitung kann aufgrund der jahrelangen Erfahrung einem solchen 
Leistungsabbau nicht zustimmen.


Von der Umsetzung sind mind. 150 Stellenprozente betroffen.


Mit dem Leistungsabbau auf der Linie 7, wird der MIV stark zunehmen, was wiederum 
Massnahmen erfordert.


gravierend für Rinerhornbahnen, ev. RhB- und PostAuto-Angebote


Das gesamte Verkehrskonzept muss den neuen Umständen angepasst werden. Die RhB 
muss ins Konzept eingebunden werden (30-Min-Takt bis Glaris)


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


- Weitere Auswirkungen:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


nein


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Linie 7, Anpassung zeitliche Erschliessungsqualität


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Während dem Sommerfahrplan (April - November) wird die Linie 7 nur im Stundentakt  
bedient. Abbau von Leistungen während den Monaten Juli - Oktober, in diesem Zeitraum 
wird heute die Linie 7 im 30-Min.-Takt bedient. Mit dem Winterfahrplan wird ein 30-Min-Takt, 
anstelle vom 20-Min-Takt angeboten.


Fahrplanjahr 2013, wenn Beschluss bis im März 2012 vorliegt, sonst ab Fahrplanjahr 2014


X







Nr. III.7


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2014
(in Fr. 1'000) Div. in 650 150 150 150


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Einstellung Abendkurse Laret - Glaris


Mit dem Abendkurs wird Glaris, Frauenkirch, Wolfgang und Laret am Abend ab 19.00 Uhr 
mit dem Stadtzentrum Davos Platz und Davos Dorf erschlossen. Die örtliche und zeitliche 
Erschliessung wird während 365 Tagen angeboten und erfolgt im Ortsbereich Davos Platz/ 
Davos Dorf über die Talstrasse. Das Angebot entspricht einer Grunderschliessung. Jährlich 
werden rund 55‘000 Kilometer gefahren.


Fahrplanjahr 2014


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Bis 2013 ist die Finanzierung durch den Kanton gesichert. Das Angebot wird versuchsweise 
als Regionalverkehr geführt.


Leistunsabbau, Imageverlust, Förderung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), 
Unterschnitt sowie Wolfgang/Laret haben am Abend keine Grunderschliessung mehr. Abbau 
des touristischen Angebotes, hat weitreichende Konsequenzen für den Namen Davos. Die 
Betriebsleitung kann aufgrund der jahrelangen Erfahrung einem solchen Leistungsabbau 
nicht zustimmen.


Es sind rund 120 Stellenprozente betroffen. 


Zusammen mit weiteren Linienkürzungen/-einstellungen, kann der Personalbestand und der 
Fahrzeugpark reduziert werden.


Rinerhornbahnen, Campingplatz etc.


nein


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


X







Nr. III.8


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 650 Diverse 85 85 85 85


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Linie 3, ganzjährig 30-Min-Takt auf der Talstrasse


Fahrplanjahr 2013, wenn Beschluss bis im März 2012 vorliegt, sonst ab Fahrplanjahr 2014


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


nein


Fahrgäste


Von der Umsetzung sind rund 40 - 60 Stellenprozente betroffen.


Mit dem Leistungsabbau auf der Linie 3, wird der MIV stark gefördert, was entsprechende 
Massnahmen erfordert.


Im Sommer (April - November) wird die Linie 3 im 30-Min-Takt und während den 
Wintermonaten im 15-Min-Takt bedient. Die Linie 3 kann ganzjährig im 30-Min-Takt 
betrieben werden. Achtung, nur in Kombination mit Linie 4


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Das gesamte Verkehrskonzept muss überarbeitet, bzw. neu geplant werden. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


- Weitere Auswirkungen:


Die Linie 3 wird vom VBD betrieben. Ein reduziertes Angebot hat in erster Linie personelle 
Auswirkungen bzw. Arbeitsstellen sind betroffen.


Ein massiver Leistungsabbau, das Fahrgastaufkommen auf der Talstrasse kann zu den 
Standard-Verkehrszeiten nicht mehr bewältigt werden. Imageverlust, Förderung des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV). Die Betriebsleitung kann aufgrund der jahrelangen 
Erfahrung einem solchen Leistungsabbau nicht zustimmen.


X







Nr. III.9


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 650 Diverse 85 85 85 85


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Von der Umsetzung sind mind. 40 - 60 Stellenprozente betroffen.


Mit einem Leistungsabbau auf der Linie 4, wird der MIV stark gefördert, was bei der 
Verkehrsplanung entsprechende Massnahmen erfordert.


Im Sommerfahrplan (April - November) wird die Linie 4 im 30-Min-Takt und während den 
Wintermonaten im 15-Min-Takt, bis zur Pischabahn, bedient. Die Linie 4 kann ganzjährig, aber 
ohne Wintererschliessung der Pischabahn, im 30-Min-Takt betrieben werden, siehe auch 
Formular III.P.3. Bei einem 30-Min-Takt bis zur Pischabahn würden sich ungünstige 
Umlaufzeiten bzw. zu lange Standzeiten ergeben (schlechtes Kosten- Nutzenverhältnis). 
Achtung, nur in Kombination mit Linie 3


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht. Er ist dezidiert dagegen.


Das gesamte Verkehrskonzept muss den neuen Umständen angepasst werden. 


- Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


- Weitere Auswirkungen:


Die Linie 4 wird im Sommer von Vertragspartner Stiffler Transporte AG und im Winter 
zusätzlich vom VBD betrieben. Ein reduziertes Angebot hat in erster Linie personelle 
Auswirkungen bzw. Arbeitsstellen müssen reduziert werden, das Einsparpotenzial liegt beim 
Personal. 


Ein massiver Leistungsabbau, das Fahrgastaufkommen kann zu den Hauptverkehrs-zeiten 
nicht mehr bewältigt werden. Imageverlust, Förderung des motorisierten Individualverkehrs 
(MIV). Abbau des touristischen Angebotes, hat weitreichende Konsequenzen für den Namen 
Davos und ist der Todesstoss für die Pischabahnen AG. Die Betriebsleitung kann aufgrund der 
jahrelangen Erfahrung die Verantwortung für einen solchen Leistungsabbau nicht mittragen.


nein


Vertragspartner, Pischabahnen, Bevölkerung


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement III


650 Verkehrsbetrieb Davos (VBD)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Linie 4, ganzjährig 30-Min-Takt auf der Talstrasse und ohne Wintererschliessung der 
Pischabahn


Fahrplanjahr 2013, wenn Beschluss bis im März 2012 vorliegt, sonst ab Fahrplanjahr 2014


X



















Nr. III.10


Massnahme Kurzbezeichnung


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 50 100 100 100


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


- Weitere Auswirkungen:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Mitte 2012


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Unzufriedenheit bei den Eltern der Kinder "Mandala Spital" wegen Ungleichbehandlung 
gegenüber anderen Krippen. - Event. sinkende Auslastung Mandala Spital


Ausführlicher 
Beschrieb


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 400 Spital und Pflegeheim


Beiträge Krippe Mandala


Die Beiträge der Gemeinde Davos werden der Kinderkrippe Mandala Spital Davos nicht 
gewährt. Das Spital Davos wird die fehlenden Beiträge (z.B. für Raumkosten) bei den 
Eltern einfordern.


X







Nr. III.11


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 0 -20 -50 -50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
später anfallen.
Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht, da diese Kosten früher oder


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Reduktion der Wartungsaufwändungen führen tendenziell zu Verkürzung der Lebensdauer 
und Reduktion der Verfügbarkeit der Geräte.


2014


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion der Wartungs- und Unterhaltskosten Medizinaltechnik/IT


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 400 Spital und Pflegeheim


X







Nr. III.12


Massnahme Kurzbezeichnung


Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 30 60 60 60


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Nein


nein, event. ILV mit Kanton


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme mehrheitlich nicht.


Weitere Auswirkungen: Steigerung Kostenbewusstsein


Nein


-Nicht mehr alles wünschbare sondern das Finanzierbare wird als Masssatb 


Auswirkungen auf Personalstellen 2011-2014: gering


Mitte 2012


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Auf unserer Notfallstation können HNO-Fälle ncht mehr so weit versorgt werden wie 
heute, Überweisungen /verlegungen ins Kantonsspital Chur werden erforderlich.


Verminderung Arztkosten im Bereich Hals Nasen Ohren (HNO)


Die Anstellungsbedingungen von Dr. A. Speiser sollen überprüft werden. Für den 
Bereich HNO ist kein kantonaler Leistungsauftrag für 24h/365Tage-Bereitschaft erteilt. 
Dr. A. Speiser gewährleistet diesen Dienst jedoch. Die Entschädigung ist im 
Anstellungsvertrag geregelt. Eine Reduktion der Bereitschaft auf zB. ein 
Belegtarztsystem (Zuweisung der HNO-Patienten für stationäre Betreuung, 
Entschädigung pro Fall entsprechend Kostengewicht CW) ohne Weiterführung der 
Notfallbereitschaft HNO ermöglichen eine Neuaushandlung der Entschädigung, die 
geringer ausfallen dürfte.


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung400 Spital und Pflegeheim


Ausführlicher
Beschrieb


x







Nr. III.13


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 20 50 100 100


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Gesamtzufriedenheit Patienten sinkt, 


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:
Wartezeiten in Notfall/Röntgen/Gipsraum werden steigen


Mitte 2013


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion der Personalressourcen U1/Bereitschaft Notfall/Radiologie/Gips


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 400 Spital und Pflegeheim


 X







Nr. III.14


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 30 50 80 80


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Reduktion der Personalkosten


Qualitativ, quantitativ 


- Event. Zusammenlegung der Stützpunkt prüfen (Spital Schiers, oberes Prättigau??)


Personell/organisatorisch


Transportfahrten (zB. Labor) nicht mehr durch Rettungsdienst Davos


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von RechtserlassenAnzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:
Reduktion der Personalstellen Transporthelfer um 1 Person


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


-Reduktion der Rettungsbereitschaft, kann Wartezeiten zur Folge haben, event. Einsätze 
durch Nachbar-Rettungsdienste


Reduktion Vorhalteleistungen Rettung


Mitte 2012


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnun400 Spital und Pflegeheim


X







Nr. III.15


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 0 20 50 70


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:
Reduktion der Ausbildungsplätze
- Weitere Auswirkungen:


- Ausbildung für den Gesundheitsplatz Davos und die Region Davos wird 
reduziert.Reduktion der Ausbildungsplätze


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 400 Spital und Pflegeheim


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion der Ausbildungsplätze auf kantonalen Durchschnitt


Mitte 2014


X







Nr. III.16


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 400.362.01 1'945 0 100 100 100


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Einsparung der Personal und Betriebskosten ca. 350'000.- Fr..


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Imageverlust


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Stilllegung und Liquidierung der Dialysestation


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung 400 Spital und Pflegeheim


2013


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion Ertrag ca. 250'000.- Fr.


Davoser Patienten und Gäste haben keine Dialysestation mehr vor Ort (nächste Station Chur 
oder Samedan). Ca. 600 Dialysen können nicht mehr in Davos erbracht werden. Einzelne 
Patienten der Rehabilitationkliniken oder Gäste aus Hotellerie/Parahotellerie können nicht 
mehr nach Davos kommen.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:
Reduktion ca. 1,4 Stellen


- Weitere Auswirkungen:


Keine (ILV Kanton)


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Reduktion Service an Patienten


X







Nr. III.17


Massnahme Kurzbezeichnung


abgabe um rund 720'000 Franken (Grundtarif, nicht verbrauchsabhängig), Reduk-
tion der verbrauchsabhängigen Konzessionsabgabe um 0,1 Rp./kWh


Ausführlicher
Beschrieb


Franken p.a. betragen. Gleichzeitig soll die Konzessionsabgabe erhöht werden, und
zwar verbrauchsunabhängig auf dem Zähler (Fr. 4 pro Monat und Zähler, bei ca. 15'000 
Zählern). Im Gegenzug wird die variable, verbrauchsabhängige Konzession um 
0,1 Rp./kWh reduziert, was rund Fr. 135'000 p.a. entspricht.


wirksam ab


2012 2013 2014 2015
Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) Erhöhung Dividende 205 205 205 205


Erhöhung Konzess. Zähler 720 720 720 720
Reduktion Konzess. variabel -135 -135 -135 -135


790 790 790 790


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau / extern sprübar       ja       teilweise       nein


Finanziell
Die Konzessionsabgabe wurde bereits mit dem Verzichtsprogramm von 0,3 Rp/kWh


zession erfolgt ausschliesslich auf Basis eines Grundtarifes und ist somit nicht ver-
brauchsabhängig. Im Gegenzug wird die Konzession auf dem Verbrauch reduziert.


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


wie Bergbahnen und Hotellerie mit hohem Stromverbrauch nicht überdurchschnittlich
belastet. Im Gegenzug werden sie durch die Reduktion des variablen Teils entlastet.


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Mehreinnahmen EWD


Im Jahr 2011 wurde im Sinne der finanziellen Entlastung der Gemeinde eine Divi-
dende von Fr. 820'000 bezahlt. Ab 2012 soll die Dividende ordentlich 1,025 Mio. 


2012


Erhöhung der Dividende um 205'000 Franken ggü 2011 / Erhöhung der Konzessions-


Departement: Departement III


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung: 934 Wasserrechtsverleihungen/Konzessionen und 940 Zinsen/Vermögenserträge


auf 0,6 Rp./kWh per 2011 verbrauchsabhängig erhöht. Die jetzige Erhöhung der Kon-


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


- Weitere Auswirkungen:


Gemäss Besprechung mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung des EWD sind 
diese beiden Erhöhungen gesetzeskonform und verkraftbar durch das EWD. Die 
notwendigen Investitionen können weiterhin getätigt werden.


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme.


Durch die verbrauchunabhängige Erhöhung werden wichtige Leistungsträger


X







Nr. IV.1


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 620.314.01 585 115 115 115 115


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


2009 ist das Strassennetz von Wiesen mit einer Länge von etwa 6 km dazugekommen. 
Der jährliche durchschnittliche Unterhalt 2001 bis 2010 betrug 760'000 Fr. 
Die Reduktion beträgt 38% (in den letzten Jahren sind 43% Strassen dazugekommen).
Es werden nur noch die notwendigsten Unterhaltsarbeiten durchgeführt, damit die 
Sicherheit für die Fussgänger und die Fahrzeuglenker gewährleistet ist. 
Die Reklamationen und Haftungsfälle werden zunehmen. 


Personell/organisatorisch


Der reduzierte Strassenunterhalt führt dazu, dass der Strassenzustand sich schneller
verschlechert und vermehrt Frostschäden auftreten. Als Folge davon verkürzt sich
die Lebensdauer der Strassen. 


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
später anfallen.


Weitere Auswirkungen:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht, da diese Kosten früher oder


Das Strassennetz der Gemeinde Davos hat eine Länge von etwa 40 km.


Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


2007 musste die Gemeinde vom Kanton 6 km Verbindungsstrassen übernehmen. 


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion des baulichen Strassenunterhaltes


2013


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement IV


620 Strassen und Wege


x







Nr. IV.2


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 620.314.03 165 35 35 35 35


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 
Die Gemeinde unterhält etwa 100 Brücken. Der jährliche Unterhalt und die
Erneuerung der Brücken wird um 21% reduziert. 


Personell/organisatorisch


Durch den reduzierten Unterhalt müssen die Brücken früher einer Gesamterneuerung


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
später anfallen.
Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht, da diese Kosten früher oder


geführt. Die Brücken müssen die erforderlichen Lasten tragen können und für die
Verkehrsteilnehmer sicher sein. 


unterzogen werden. 


Weitere Auswirkungen:


Es werden nur noch die notwendigsten Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten durch-


Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion des Brückenunterhaltes


2013


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement IV


620 Strassen und Wege


x







Nr. IV.3


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 620.314.04 340'000 70 70 70 70


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Neue Beleuchtungsprojekte können keine mehr
in Betracht gezogen werden. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
später anfallen.
Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht, da diese Kosten früher oder


Als Folge davon altert die Strassenbeleuchtung schneller.


- Weitere Auswirkungen:


Der Ersatz von Leuchten wird reduziert. Es werden nur noch die notwendigsten 


Auswirkungen auf die Personalstellen 2013-2016:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion des Unterhaltes und der Erneuerung der Strassenbeleuchtung


2013


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement IV


620 Strassen und Wege


x







Nr. IV.4


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


Als Folge davon Aufhebung des Winterwanderweges Meierhof bis Wolfgang


Gärtnerei, Grünanlagen: Keine Blumenkisten mehr, nur noch Rabatten


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 622 Div. 5'646'000 480 480 480 480


./. tieferer Beitrag Leistungsabbau -134 -134 -134 -134
Nettoeinsparung 346 346 346 346


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


den touristischen Anlagen. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


der Gärtnerei bzw. den Grünanlagen betroffen


Im Hinblick auf die touristischen Konsequenzen befürwortet der Kleine Landrat diese 
Massnahme nicht.


DDO ist von der Reduktion beim Langlauf, bei den Spazier- und Wanderwegen und bei


Der Pauschalbeitrag von DDO ist im DRB 24 Art. 16a mit Fr. 890'000.- festgelegt. 


wird tiefer ausfallen. Die Nettoeinsparung für die Gemeinde beträgt 346'000 Fr. 


Reklamationen und Haftungsfälle werden zunehmen
Weitere Auswirkungen:


2-3 Mitarbeiter müssen entlassen werden. Pensionierungen stehen erst 2014 an. 


Es handelt sich um einen spürbaren Leitungsabbau beim Strassenunterhalt und bei 


Auswirkungen auf Personalstellen 2013-2016:


DDO: Vertrag mit DDO beinhaltet gleiche Leistung wie die letzten Jahre. Dieser Leistungsabbau 
würde die Attraktivität der Destination stark reduzieren. Davos kann sich auf keinen Fall einen 
Leistungsabbau im Tourismus leisten. Dies hätte verheerende Konsequenzen auf die Entwicklung 
von Davos. Einnahmenausfälle auf allen Ebenen wären die Folge.


Spazier- & Wanderwege: Wanderwege teilweise aufheben


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der Anteil DDO von heute 890'000 Fr. muss neu ausgehandelt werden. Der Ertrag


Strassen Sommer: Reinigung und Unterhalt Böschungen reduziert


Der Aufwand des Werkbetriebes wird um 9% reduziert


Strassen Winter: Reinigung und Winterdienst reduziert
Langlauf: Aufheben von Loipen: Stilli bis Oberlaret, ARA Glaris bis Mühle Glaris, Wiesen


2013


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement IV


622 Werkbetrieb


x







Nr. IV.5


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2013 2014 2015 2016


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2013
(in Fr. 1'000) 810.301.02 800'000 50 50 50 50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell


Qualitativ, quantitativ 


Der Forstbetrieb Davos leistet keinen Beitrag mehr an die Nachwuchsförderung.
Lehrstellen gehen verloren. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Für 4 Lehrlinge einen Ersatzbetrieb suchen
- Weitere Auswirkungen:


Die Lehrlingsausbildung wird auf Ende 2012 aufgelöst. 


Auswirkungen auf die Personalstellen 2013-2016:
Arbeitsverhältnis Berufsbildner auflösen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Derzeit bildet der Forstbetrieb vier Lehrlinge aus. Dabei handelt es sich nicht um eine


Lehrlingsausbildung auflösen


zwingende Aufgabe.


2013


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement IV


810 Forstverwaltung


x







Kommentar zum Sanierungsprogramm 2012 Tiefbau


Konto 620 Strassen und Wege: Reduktion 220'000 Fr.
Die Reduktion beim baulichen Unterhalt, beim Brückenunterhalt und bei der Strassen-
beleuchtung um 20% bringt eine jährliche Entlastung von 220'000 Franken. 
Der Unterhalt ist dann 38% tiefer als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre,
obwohl mit der Übernahme von Kantonsstrassen und der Gemeinde Wiesen
das Strassennetz um 43% gewachsen ist. 
Die Kostenreduktion hat zur Folge, dass die Bauwerke schneller altern und die 
Gebrauchsfähigkeit verkürzt wird. 


Konto 622 Werkbetrieb: Reduktion Brutto 480'000 Fr., Netto 346'000 Fr.
Die Kosten sollen beim Werkbetrieb um 9% gekürzt werden. 
Personal muss entlassen werden. 
Als Folge der Sparmassnahmen sind Strassen, Wege und Plätze weniger sauber und 
im Winter weniger sicher.
Die Gemeinde übernimmt beim Langlauf 1/3 der Kosten und bei den Spazier- und 
Wanderwegen und den Grünanlagen 50%. Die Reduktion wirkt sich somit um
1/3 bzw. 50% aus. 


Von den Sparmassnahmen ist DDO betroffen bei den Loipen, bei den Spazier-
und Wanderwegen und bei den Grünanlagen. 
Bevor die Sparmassnahmen dem Grossen Landrat vorgelegt werden, muss 
DDO orientiert werden durch den Landammann oder den Departementsvorsteher.


Konto 810 Forstbetrieb: Reduktion 50'000 Fr. 
Die Auflösung der Lehrlingsausbildung bringt finanzielle Einsparungen.
Lehrstellen gehen verloren und die Nachwuchsförderung bleibt aus. 


Allgemein







Nr. V.1


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 770.319.01 65 5 5 5 5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Sparpotenzial: Fr. 5'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Aufträge zur Verfügung stehen.


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Angesichts der finanziellen Notlage befürwortet der Kleine Landrat diese Massnahme.


2013


- Weitere Auswirkungen:


Zusammenarbeit mit UNI und ETH wieder intensivieren, da weniger Mittel für externe


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Gemäss VO Art. 6 ist ein Betrag von bis Fr. 100'000.- dafür vorzusehen, Fr. 65'000.-


Aktionen / Beiträge (Umweltamt)


ist akzeptabel, eine Reduktion auf Fr. 60'000.- verkraftbar. 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


770 Umweltschutz


X







Nr. V.2


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 790.300.01 5 2.5 2.5 2.5 2.5


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Rechnung 2010: Fr. 8'907, Sparpotenzial ca. Fr. 2'500.-


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
heiten angemessen in der Kommission vertreten ist und beschlossene Massnahmen
breit abgestützt sind.


Reduktion der Anzahl Mitglieder (derzeit 7)


Entschädigung, Tag und Sitzungsgelder, Raumplanungskommission


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


790 Raumordnung


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Der Kleine Landrat unterstützt diese Massnahme nicht, damit auch politische Minder-


X







Nr. V.3


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 021.300.01 9 4 4 4 4


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Budget 2011: Fr. 12'600, Sparpotenzial ca. Fr. 4'000 bis Fr. 5'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Die Erteilung der Baubewilligungen können sich dadurch verzögern.


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
heiten angemessen in der Kommission vertreten ist und beschlossene Massnahmen
breit abgestützt sind.


Der Kleine Landrat unterstützt diese Massnahme nicht, damit auch politische Minder-


Gesuchsteller, Architekten, Bauherren


- Weitere Auswirkungen:


Bei Abwesenheiten von Kommissionsmitgliedern ist die Beschlussfähigkeit gefährdet.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Reduktion der Anzahl Mitglieder (derzeit 5)


Entschädigung. Tag und Sitzungsgelder, Baukommission


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


021 Bauverwaltung


X







Nr. V.4


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 770.300.01 6 4 4 4 4


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Budget 2011: Fr. 8'100, Sparpotenzial Fr. 4'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Reduktion der Anzahl Sitzungen: nur noch z.B. quartalsweise Sitzungen, anstelle von


Entschädigung, Tag und Sitzungsgelder, Kommission für Umwelt, Verkehr und Ab-


8 bis 9 Sitzungen pro Jahr


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


770 Umweltschutz


fallbewirtschaftung (UVAK)


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Angesichts der finanziellen Notlage befürwortet der Kleine Landrat diese Massnahme.


X







Nr. V.5


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 450.365.02 3 3 3 3 3


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Sparpotenzial: Fr. 3'012.-


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
als Luftkurort .


Wird von der Gemeinde Davos bei MeteoSchweiz eingekauft und den Kliniken, DDO 


Wissenschaftliches und touristisches Pollenbulletin


und der DZ zur Verfügung gestellt. 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


450 Forschung und Prävention


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Vertrag abgeschlossen, 1 Monat Kündigungsfrist


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht., auch im Hinblick auf Davos


Kliniken, DDO und DZ


X







Nr. V.6


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 770.319.02 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5


./. Minderertrag Forst -7.5 -7.5 -7.5 -7.5
Nettoeinsparung 0 0 0 0


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Sparpotenzial Departement V: Fr. 7'500 (Budget 2012) bis Fr. 15'000 (Budget 2011)


Qualitativ, quantitativ 


Bekämpfung vollständig an Kanton GR delegieren.
Ansonsten bestünde die Gefahr von Wucherungen.


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
befürwortet der Kleine Landrat diese Massnahme nicht.


Einsparungen langfristig nicht sinnvoll, Neophyt (eingeschleppte Pflanzen) könnte mehr 


Bekämpfung Riesenbärenklau


Probleme schaffen als erwartet. 


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


770 Umweltschutz


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


- Weitere Auswirkungen:


Aufwendungen werden vom Forstdienst ausgeführt und vom Umweltamt bezahlt.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Da diese Massnahme über den Gesamthaushalt der Gemeinde nichts bringt, 


Bevölkerung


X











Nr. V.7 a)


Massnahme Kurzbezeichnung
Fussballplatz Bünda


Ausführlicher
Beschrieb


Aktivitäten auszuüben.
Der Unterhalt der Anlagen trägt massgeblich zum gepflegten Ortsbild bei. Eine kosten-
deckende oder gewinnbringende Umnutzung der Anlagen ist nicht möglich.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 341.314.01 30 30 30 30


(ausschliesslich Sachaufwand)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Fussballplatz Fr. 30'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Aufhebung des Fussballplatzes


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Bevölkerung, FC Davos, Schülerturnier


zu tiefen Benützungsgebühren zur Verfügung. Die Anlagen sind Teil des tour-


- Weitere Auswirkungen:


Übergabe von Nutzung, Vermietung und Unterhalt des Platzes an den FC Davos


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


istischen Angebotes und ermöglichen Jugendlichen bzw. Vereinen ihre sportlichen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der Unterhalt der gemeindeeigenen Sport- und Freizeitanlagen kostet pro Jahr


Reduktion bzw. Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen


ca. Fr. 90'000.-. Die Anlagen stehen Einheimischen und Gästen kostenlos bzw.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


341 Sport- und Freizeitanlagen


X







Nr. V.7 b)


Massnahme Kurzbezeichnung
Liegewiese Strandbad


Ausführlicher
Beschrieb


Aktivitäten auszuüben.
Der Unterhalt der Anlagen trägt massgeblich zum gepflegten Ortsbild bei. Eine kosten-
deckende oder gewinnbringende Umnutzung der Anlagen ist nicht möglich.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 341.314.01 5 5 5 5


(ausschliesslich Sachaufwand)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Strandbad Fr. 5'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Reduktion der Unterhaltsarbeiten auf ein Minimum mit der Gefahr der Verwahrlosung.


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Der Unterhalt der gemeindeeigenen Sport- und Freizeitanlagen kostet pro Jahr


Reduktion bzw. Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen


ca. Fr. 90'000.-. Die Anlagen stehen Einheimischen und Gästen kostenlos bzw.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


341 Sport- und Freizeitanlagen


istischen Angebotes und ermöglichen Jugendlichen bzw. Vereinen ihre sportlichen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


zu tiefen Benützungsgebühren zur Verfügung. Die Anlagen sind Teil des tour-


- Weitere Auswirkungen:


Aufhebung Beachvolleyballfeld


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Bevölkerung


X







Nr. V.7 c)


Massnahme Kurzbezeichnung
Wasserspiel Seehofseeli


Ausführlicher
Beschrieb


Aktivitäten auszuüben.
Der Unterhalt der Anlagen trägt massgeblich zum gepflegten Ortsbild bei. Eine kosten-
deckende oder gewinnbringende Umnutzung der Anlagen ist nicht möglich.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 341.314.01 7.5 7.5 7.5 7.5


(ausschliesslich Sachaufwand)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Wasserspiel Seehofseeli Fr. 7'500.-


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Bevölkerung, Tourismus


zu tiefen Benützungsgebühren zur Verfügung. Die Anlagen sind Teil des tour-


- Weitere Auswirkungen:


Angebot ersatzlos streichen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


istischen Angebotes und ermöglichen Jugendlichen bzw. Vereinen ihre sportlichen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Der Unterhalt der gemeindeeigenen Sport- und Freizeitanlagen kostet pro Jahr


Reduktion bzw. Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen


ca. Fr. 90'000.-. Die Anlagen stehen Einheimischen und Gästen kostenlos bzw.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


341 Sport- und Freizeitanlagen


X







Nr. V.7 d)


Massnahme Kurzbezeichnung
Inline-Anlage Jakobshornparkplatz


Ausführlicher
Beschrieb


Aktivitäten auszuüben.
Der Unterhalt der Anlagen trägt massgeblich zum gepflegten Ortsbild bei. Eine kosten-
deckende oder gewinnbringende Umnutzung der Anlagen ist nicht möglich.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 341.314.01 8.7 8.7 8.7 8.7


(ausschliesslich Sachaufwand)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Inline-Anlage Fr. 8'700.-


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat


Der Unterhalt der gemeindeeigenen Sport- und Freizeitanlagen kostet pro Jahr


Reduktion bzw. Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen


ca. Fr. 90'000.-. Die Anlagen stehen Einheimischen und Gästen kostenlos bzw.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


341 Sport- und Freizeitanlagen


istischen Angebotes und ermöglichen Jugendlichen bzw. Vereinen ihre sportlichen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


zu tiefen Benützungsgebühren zur Verfügung. Die Anlagen sind Teil des tour-


- Weitere Auswirkungen:


Angebot ersatzlos streichen.


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Bevölkerung (vorallem Jugendliche)


X







Nr. V.7 e)


Massnahme Kurzbezeichnung
Personalkosten auf Grund der vorgeschlagenen Massnahmen 
(Liegenschaftenverwaltung)


Ausführlicher
Beschrieb


Aktivitäten auszuüben.
Der Unterhalt der Anlagen trägt massgeblich zum gepflegten Ortsbild bei. Eine kosten-
deckende oder gewinnbringende Umnutzung der Anlagen ist nicht möglich.


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 021.301.01 800.3 30 30 30


(ausschliesslich Personalaufwand)


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Personalkosten Fr. 30'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Bevölkerung


zu tiefen Benützungsgebühren zur Verfügung. Die Anlagen sind Teil des tour-


- Weitere Auswirkungen:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


istischen Angebotes und ermöglichen Jugendlichen bzw. Vereinen ihre sportlichen


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Auf Grund der vorgeschlagenen Massnahmen


Der Unterhalt der gemeindeeigenen Sport- und Freizeitanlagen kostet pro Jahr


Reduktion bzw. Verzicht auf Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen


ca. Fr. 90'000.-. Die Anlagen stehen Einheimischen und Gästen kostenlos bzw.


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


021 Bauverwaltung


X







Nr. V.8


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 021.300.01 50 50 50


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Sparpotenzial Fr. 50'000.-


Qualitativ, quantitativ 


Gründen nicht möglich ist, trotzdem Vergabe mit Kostenfolge. Die Energiestadt Davos
würde aufgehoben werden. 


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat Der Kleine Landrat befürwortet diese Massnahme nicht.


Bevölkerung, Amtsstellen (Kanton und Bund)


- Weitere Auswirkungen:


Ein Teil der Arbeit müsste intern übernommen werden. Da das aus personnellen


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


Aufhebung des Umweltschutzamtes ist nicht sinnvoll.


Umweltschutzbeauftragter


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


770 Umweltschuz


X







Nr. V.9


Massnahme Kurzbezeichnung


Ausführlicher
Beschrieb


schnitt kann also mit rund Fr. 330'000 bis 350'000 pro Jahr gerechnet werden, sofern 
ähnlich viele Heimspiele insbesondere in den Playoffs durchgeführt werden können. 


wirksam ab


Konto.Nr. Kredit laut
Budget 2012 2012 2013 2014 2015


Entlastungen/Mehreinnahmen ab 2012
(in Fr. 1'000) 345.427.01 335000 nicht konkret festgesetzt, in der Grössenordnung 


z.B. Fr. 30'000 bis 50'000 p.a. zusätzliche Fixmiete


Auswirkungen Leistungsverzicht/-abbau?       ja       teilweise       nein


Finanziell
Der derzeitige Mietzins deckt die Betriebskosten bei weitem nicht (2010: Nettoaufwand


1,3 Mio. (nach Abzug Beitrag Anlagefonds von Fr. 150'000) stellen eine jährliche Wirt-
schaftsförderung von Seiten der Gemeinde dar. Diese soll durch eine mögliche Miet-
zinserhöhung etwas reduziert werden.


Qualitativ, quantitativ 


Fr. 3,2 Mio. oder ZSC rund Fr. 800'000 bis Fr. 900'000 , was umgerechnet auf die Grösse
 der Vaillant Arena rund Fr. 1,3 Mio. bzw. Fr. 450'000 entspricht. 
Rappelswil Jona bezahlt aber offenbar lediglich Fr. 60'000 p.a.  1)


Personell/organisatorisch


Auf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen 


Auf Organisationen, Bedürfnisgruppen (verwaltungsextern)


ggf. Änderungen von Rechtserlassen Anzupassende Rechtsgrundlagen (DRB)


Beurteilung Kleiner Landrat
gefährden, befürwortet der Kleine Landrat diese Massnahme nicht. Zudem hat der HCD
sich hälftig an den Investitionskosten der letzten Jahre beteiligt. Im Rahmen der Spar-
bemühungen der Gemeinde ab 2009 (Verzichtsprogramm) hat er die zusätzlichen Sitz-
plätze neben den Garderoben vollständig selbst bezahlt. Somit leistet der HCD einen
erheblichen Beitrag zur Entlastung der Gemeindefinanzen.


1) Quelle:
http://www.bernerzeitung.ch/region/emmental/Zwei-Hockeyklubs-kaempfen-um-jeden-Fuenfliber/story/26511720?track
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Nun-will-auch-der-ZSC-eine-Reduktion-/story/14683700
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Eisstadien_in_der_Schweiz


Departement:


Aufgabenbereich laut Jahresrechnung:


Departement V


345 Eisstadion


Mietzins wäre erstmals für die Saison 2014/15 anwendbar.
kündbar auf den 30. April 2014 mit einer Kündigungsfrist von neun Monaten. Ein neuer


Gemäss Stadion-Benützungsvertrag vom 29. Oktober 2005 beträgt die Fixmiete 


mögliche Neuverhandlung des Mietzinses der Vaillant-Arena


Fr. 250'000 jährlich. Dazu kommt ein variabler Mietzins auf Basis des Brutto-Catering-
Umsatzes im Restaurant auf der Nordseite des Stadions sowie auf übriges Catering. 


1. Mai 2014. Der jetzige Vertrag verlängert sich jeweils um drei Jahre und ist nächstens


- Weitere Auswirkungen:


Andere Vereine bezahlen z.T. wesentlich mehr für die Stadionmiete: z.B. SC Bern:


- Auswirkungen auf Personalstellen 2012-2015:


Fremdkapitalzinsen (rund Fr. 200'000 p.a.). Die ungedeckten Kosten von total rund Fr.


In den letzten 5 Jahren betrug dieser variable Zins Fr. 102'735 (2007-2011). Im Durch-


Verbesserungen gegenüber Finanzplan 


von Fr. 914'032). Darin nicht enthalten sind Abschreibungen (rund Fr. 400'000 p.a.) und 


Um die finanzielle Basis des volkswirtschaftlich sehr bedeutenden HCD nicht zu 


X
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Nachtrag II zum Steuergesetz der Gemeinde Davos 
 
 


In der Landschaftsabstimmung vom ... 2012 angenommen. 
 
 


I. Das Steuergesetz der Landschaft Davos vom 1. Juni 20081 wird wie folgt geändert: 
 
 


Art. 5 (geändert) 
b) Handände- Die Handänderungssteuer beträgt 2 %. 
rungssteuer 
Steuersatz 
 


Art. 6 (geändert) 
Verwendung Die Erträge aus der Handänderungssteuer werden wie folgt verwendet: 
 a) zu 2/8 zur Finanzierung der Spezialfinanzierung "Parkplätze". 
 b) zu 3/8 zur Finanzierung des Fonds für öffentliche und private Werke. 
 c) zu 3/8 zugunsten der laufenden Rechnung des jeweiligen Kalenderjahres, 
 
 
 


II. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubünden2. 
 
 
 
III. Der Kleine Landrat bestimmt, nach der Genehmigung des Nachtrages durch die Regie-


rung, den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
1      DRB 20 
2      Von der Regierung des Kantons Graubünden am ...... genehmigt. 
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Sitzung vom 22.11.2011 
Mitgeteilt am 25.11.2011 
Protokoll-Nr. 11-995 
Reg.-Nr. S1.A 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
SAMD, Ergänzung des Stiftungsrates 
 
 
Am 4. April 2011 ist Herr Fredy Isler aus dem Stiftungsrat der Schweizerischen Alpinen Mittel-
schule Davos (SAMD) ausgeschieden. 
 
Der Schulrat der SAMD hat anlässlich seiner Sitzung vom 7. November 2011 die folgende neue 
Stiftungsrätin gewählt: 
 
– Frau Maria Meyer-Gross, Dr. sc. nat. ETH, Psychotherapeutin, Grossrätin, Schulratspräsi-


dentin Klosters-Serneus, Mitglied des Gemeindevorstandes Klosters-Serneus. 
 
Gemäss Art. 4 der Statuten der Stiftung SAMD erfolgt die Wahl des Stiftungsrates durch den 
Schulrat, wobei der Grosse Landrat diese Wahl zu genehmigen hat. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Die Wahl von Dr. Maria Meyer-Gross in den Stiftungsrat der Schweizerischen Alpinen Mittelschu-
le Davos sei zu genehmigen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Robert Ambühl 
Statthalter 


Michael Straub 
Landschreiber 
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Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - SAMD, Ergänzung des Stiftungsrates - 22.11.2011 


 


Aktenauflage 
– SAMD, Schreiben "Ergänzung Stiftungsrat SAMD" vom 8. November 2011 
– SAMD, Statuten der Stiftung SAMD vom 3. November 2009 
 
 
Mitteilung an 
– Schulrat SAMD, Dr. Urs Meisser, Präsident, Guggerbachstrasse 2, Postfach 554, 7270 


Davos Platz 
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Sitzung vom 19.12.2011 
Mitgeteilt am 22.12.2011 
Protokoll-Nr. 11-1091 
Reg.-Nr. J1.2.3,B1.3.2,P2.2.1 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Einführung von Ordnungsbussen für die Verletzung der Ruhezonen Wild 
(Art. 81 und Art. 81a Baugesetz) 
 
 
Die Regierung hat den Teilzonenplan „Ruhezone Wild“ am 8. März 2011 genehmigt. Im Artikel 
81a Baugesetz (DRB 60) ist bestimmt, dass bei Verletzungen der Ruhezone Wild Ordnungsbus-
sen erhoben werden können. Abklärungen in Gemeinden mit der gleichen Regelung haben 
ergeben, dass Bussen im Bereich von Fr. 200.– bis Fr. 800.– erhoben werden. Der Kleine 
Landrat schlägt vor, die Höhe der Busse auf Fr. 250.– festzulegen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Der Nachtrag III zum Ordnungsbussenkatalog der Gemeinde Davos sei zu erlassen. 
 
2. Der Nachtrag III zum Ordnungsbussenkatalog der Gemeinde Davos sei mit der Beschluss-


fassung in Kraft zu setzen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Nachtrag III zum Ordnungsbussenkatalog der Gemeinde Davos 
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Mitteilung an 
– Forstbetrieb 
– Bauamt 
– Rechtskonsulent 
 








   


Nachtrag III zum Ordnungsbussenkatalog der 
Gemeinde Davos 


 
 


Vom Grossen Landrat am ………. erlassen 
 


I. Der Ordnungsbussenkatalog der Gemeinde Davos1 vom 29. September 2005 wird wie folgt geändert: 
 
 
(neu einzufügen) 
60 Baugesetz der Gemeinde Davos  
60.01 Verletzen der Ruhezone Wild in der Ruhezeit (20. Dezember bis 30. April)      Fr. 250.- 
 
II. Dieser Nachtrag tritt mit der Beschlussfassung in Kraft. 
 
 
 


                                                           
1 DRB 31.1 








Gemeinde Davos 
Kanzlei 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
 
 


 


 
 


  


 


 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  GEMEINDE  DAVOS 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


25. Sitzung des Grossen Landrates 
(konstituierende Sitzung) 


 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 12. Januar 2012, 13.00 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
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Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Gestützt auf Art. 16 Abs. 3 der Landschaftsverfassung lade ich Sie zur konstituierenden Sitzung 
des Grossen Landrates ein und unterbreite Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung durch den Landammann 
 (Art. 2 Abs. 2 DRB 10.3) 
 
 
2. Abnahme Amtsgelübde neue Landratsmitglieder 
 (Art. 15a Abs. 2 DRB 10) 
 
 
3. Wahl des Präsidenten des Grossen Landrates 
 (Art. 4 Abs. 2 DRB 10.3) 
 
 
4. Übernahme des Vorsitzes durch den Landratspräsidenten 
 (Art. 4 Abs. 2 DRB 10.3) 
 
 
5. Wahl des Vizepräsidenten des Grossen Landrates 
 (Art. 4 Abs. 3 DRB 10.3) 
 
 
6. Wahl eines neuen Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission 
 (Art. 44 Abs. 1 DRB 10) 
 
 
7. Wahl des Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission 
 (Art. 44 Abs. 2 DRB 10) 
 
 
8. Protokoll 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 1. Dezember 2011 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab sofort 
für die Mitglieder des Grossen Landrates im neuen Auflagezimmer (im Erdgeschoss des Rathau-
ses) zur Einsichtnahme auf. 
 
 
9. Separatrechnungen 2010/11 
 
Beilage Nr. 320: Antrag des Kleinen Landrates vom 19. Dezember 2011 
 
Beilage Nr. 321: Separatrechnungen 2010/2011 Natureisbahnen, Eisstadion, offene Kunsteis- 
  bahn und Sommersportanlage, inklusive Begründungen der Abweichungen 
  gegenüber dem Voranschlag 
 
Beilage Nr. 322: Separatrechnungen 2010/2011 Kongresszentrum, Kongress Hotel, Extrablatt/ 
  Catering, inklusive Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voran- 
  schlag 
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Beilage Nr. 323: Betriebsrechnung 2010/2011 und Tätigkeitsbericht über die Verwendung der 
  Tourismusförderungsabgabe 
 
Auflageakten: - Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 15. August 2011  
   - Bericht über die zusätzlichen Kosten der Kongress-Erweiterung der  
     PricewaterhouseCoopers vom 30. November 2011 
 
 
10. Überarbeitetes Sanierungsprogramm / Analyse weiterer Einsparungsmassnahmen 
 
Beilage Nr. 324: Antrag des Kleinen Landrates vom 19. Dezember 2011 
 
Beilage Nr. 325: Analyse weiterer Einsparungsmassnahmen 
   - Gesamtübersicht 
   - Zusammenfassungen pro Departement 
   - voraussichtliches Defizit 
   - Massnahmenblätter pro Departement 
 
Beilage Nr. 326: Nachtrag II zum Steuergesetz der Landschaft Davos (DRB 20) 
 
Auflageakten: - Bericht PwC „Projekt Effizienz“ 


 - Beschluss des Kleinen Landrates vom 22. November 2011 betreffend Erar- 
   beitung der Grundlagen für die Zusammenlegung der Werkbetriebe 


  - Analyse gebundene Aufwände (inkl. Abgrenzung übergeordnet/kommunal)
  - Beschluss des Kleinen Landrates vom 12. Mai 2009 und Beilage 61 zur 
    Sitzung des Grossen Landrates vom 27. September 2007 in Sachen Investi- 
    tionsbedarf in den Bereichen Wasser/Abwasser 
  - Einsparungsmassnahmen im Bereich Volksschule, Auswirkungen 
 
 
11. SAMD, Ergänzung des Stiftungsrates  
 
Beilage Nr. 327: Antrag des Kleinen Landrates vom 22. November 2011 
 
Auflageakten: - SAMD, Schreiben „Ergänzung Stiftungsrat SAMD“ vom 8. November 2011 
  - SAMD, Statuten der Stiftung SAMD vom 3. November 2009 
 
 
12. Einführung von Ordnungsbussen für Verletzungen der Ruhezonen Wild 
 
Beilage Nr. 328: Antrag des Kleinen Landrates vom 19.12.2011 
 
Beilage Nr. 329: Nachtrag III zum Ordnungsbussenkatalog der Gemeinde Davos 
 
 
13. Persönliche Vorstösse 
 
 
14. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
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Auflage zur Kenntnisnahme: 
 
Beschluss des Kleinen Landrates vom 19. Dezember 2011 betreffend Teuerungsausgleich per 
1. Januar 2011 für das Gemeindepersonal und für die Lehrkräfte der Davoser Schulen 
 
 
Im Anschluss an die Sitzung findet in der Grossen Stube des Rathauses der traditionelle Um-
trunk und Zvieri statt. Die Mitglieder des Grossen Landrates und des Kleinen Landrates, die 
Medienvertreter sowie die Ressortleiter und Stabstellen sind dazu herzlich eingeladen. 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 


 
 
 
 
 


Hans Peter Michel, Landammann 
 
 
Davos, 23. Dezember 2011 








 


KLEINER LANDRAT 
 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
Telefon +41 81 414 30 02 
Fax +41 81 414 30 49 
kanzlei@davos.gr.ch 
www.gemeindedavos.ch 
 


  


 


 


Sitzung vom 19.12.2011 
Mitgeteilt am 04.11.2011 
Protokoll-Nr. 11-1074 
Reg.-Nr. T1.7 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Separatrechnungen 2010/2011  
 
 
Mit Schreiben vom 21. September 2011 unterbreitet die Destination Davos Klosters (DDK) die 
Separatrechnungen 2010/2011, die vom Verwaltungsrat DDO an der Sitzung vom 19. August 
2011 verabschiedet wurden. 
 
Die Abrechnungen Natureisbahnen, offene Kunsteisbahn und Sommersportanlage sind durch 
den Kleinen Landrat zu genehmigen. Wie bisher werden sie dem Grossen Landrat zur Kenntnis-
nahme vorgelegt.  
 
Die Betriebsrechnung Eisstadion wird gemäss Beschluss des Kleinen Landrates vom 2. Mai 2006 
im Sinne einer Übergangsregelung weiterhin durch DDK geführt. Sie ist vom Kleinen Landrat zu 
genehmigen und dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
 
Die Betriebsrechnungen über das „Kongresszentrum, Kongress Hotel und Extrablatt/Catering“ 
sind gemäss Leistungsvertrag vom 3. März 2011 durch den Grossen Landrat zu genehmigen. 
Der in Anhang 1 des Leistungsvertrags festgelegte minimale Kostendeckungsgrad von 70 % 
(2011/2012) bis 80 % (ab 2013/2014) kommt erst ab der nächsten Jahresabrechnung zur An-
wendung. Nebst den in den vorliegenden Betriebsrechnungen ersichtlichen Gemeindebeiträge 
wird die Jahresrechnung der Gemeinde durch das Kongresszentrum wie folgt belastet: Abschrei-
bungen 2011 von 2'636'800 Franken sowie anteilige Fremdkapitalzinsen von 725'700 Franken 
(Schätzung auf Basis der zuletzt vorliegenden Jahresrechnung 2010). Ohne Kongresshotel 
beläuft sich der Gemeindeanteil auf total 5,03 Mio. Franken. Zum Vergleich: In den beiden Jahren 
vor der Erweitung betrug der Gemeindeanteil inkl. Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen pro 
Jahr rund 3,13 Mio. Franken (Mittelwert 2007 und 2008). Der Anstieg der Gesamtkosten gegen-
über dem Durchschnitt 2007/2008 ist insbesondere auf die Abschreibungen zurückzuführen 
(+1,42 Mio. Franken). 
 
In der Abrechnung 2010/11 für das Kongresszentrum sind wie im Vorjahr Betriebsaufwendungen 
enthalten, die durch die Erweiterung entstanden sind (2010/11: 196'263.05 Franken, 2009/10: 
146'642.40 Franken). Dabei geht es sich um einmalige Kosten, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Auslagerung von Kongressen während der Bautätigkeit, um Reinigungsaufwendungen 
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oder um Kosten der Eröffnungsfeier. In einem separaten Bericht vom 30. November 2011 bestä-
tigt PricewaterhouseCoopers, dass es sich hierbei nicht um aktivierungsfähige Baukosten handelt 
(vgl. Aktenauflage). Somit können sie nicht der Investitionsrechnung belastet werden und sind 
auch nicht Bestandteil des Verpflichtungskredits für die Erweiterung des Kongresszentrums. 
Stattdessen gehen sie wie im Vorjahr zu Lasten der Laufenden Rechnung.   
 
Im Voranschlag 2011 sind als Betriebsbeitrag für das Kongresszentrum (Konto 831.365.01) 
gemäss Budgeteingaben von DDO 946'000 Franken eingesetzt worden. Gemäss den nun 
vorliegenden Abrechnungen wird dieses Konto im Jahr 2011 wie folgt bebucht:  
 
 1'674'651.11 Franken  Belastung Betriebsrechnung Kongresszentrum laut Beilage 
 -92'711.56 Franken  Gutschrift Nettoergebnis Catering/Extrablatt laut Beilage 
     89'140.85 Franken  Mietzinsdifferenz WEF zu Lasten der Gemeinde 
 1'671'080.40 Franken Total Aufwand 2011 Konto 831.365.01 
 
Beim Mehraufwand von 725'080.40 Franken gegenüber dem Budget handelt es sich aufgrund 
der Verträge mit DDO und dem WEF um gebundene Kosten.  
 
Die Betriebsrechnung über die Verwendung der Tourismusförderungsabgabe ist gemäss Art. 12 
TFAG dem Grossen Landrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.  
 
Der Kleine Landrat hat die Abrechnungen genehmigt.  
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Von den Abrechnungen „Natureisbahnen, Eisstadion, offene Kunsteisbahn und Sommer-


sportanlage“ (Abrechnungen Sportanlagen 2010/2011) für das Jahr 2010/2011 sei Kenntnis 
zu nehmen. 


 
2. Die Abrechnungen „Kongresszentrum, Kongress Hotel, Extrablatt/Catering“ für das Jahr 


2010/2011 werden genehmigt. 
 
3. Von der Betriebsrechnung 2010/2011 und vom Tätigkeitsbericht über die Verwendung der 


Tourismusförderungsabgabe sei Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 
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Beilage/n 
– Separatrechnungen 2010/2011 Natureisbahnen, Eisstadion, offene Kunsteisbahn und 


Sommersportanlage, inklusive Begründungen der Abweichungen gegenüber dem 
Voranschlag 


– Separatrechnungen 2010/2011 Kongresszentrum, Kongress Hotel, Extrablatt/Catering, 
inklusive Begründungen der Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 


– Betriebsrechnung 2010/2011 und Tätigkeitsbericht über die Verwendung der 
Tourismusförderungsabgabe 


 
 
Aktenauflage 
– Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers vom 15. August 2011 
– Bericht über die zusätzlichen Kosten der Kongress-Erweiterung der 


PricewaterhouseCoopers vom 30. November 2011 
 
 
Mitteilung an 
– GPK 
– Finanzverwaltung, im Hause 
– Reto Branschi, Direktor/CEO DDO 
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Sitzung vom 19.12.2011 
Mitgeteilt am 22.12.2011 
Protokoll-Nr. 11-1075 
Reg.-Nr. F2.3.4 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Überarbeitetes Sanierungsprogramm / Analyse weiterer Einsparungsmassnahmen 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Nachdem der Souverän Ende 2009 die Einführung der Liegenschaftensteuer abgelehnt hat, 
erarbeiteten der Kleine Landrat und der Grosse Landrat ein Verzichtsprogramm mit jährlichen 
Einsparungen von etwa 5 Millionen Franken. Diese Massnahmen wurden zwischenzeitlich zum 
grössten Teil umgesetzt und zeigen Wirkung. 
 
In einem zweiten Schritt geht es darum, den strukturellen Aufwandüberschuss zu beseitigen, sei 
es mit zusätzlichen Einsparungen oder zusätzlichen Mitteln oder einer Kombination von beidem. 
Nach Meinung der Exekutive geht es bei diesen Massnahmen nicht darum, zusätzliche Einspa-
rungen im grösseren Stil vorzunehmen, weil weitere namhafte Einsparungen einen empfindlichen 
Leistungsabbau zur Folge hätten. Die Vorgehensweise sieht die Exekutive einerseits in zusätzli-
chen Einnahmen und andererseits in verträglichen Einsparungsmassnahmen/strukturellen Opti-
mierungen. 
 
Schliesslich soll in einem dritten Schritt eine Entschuldung ins Auge gefasst werden, mit dem Ziel 
die Verschuldung der Gemeinde beachtlich zu senken, um Mittel für künftige Investitionen zur 
Verfügung zu haben. Jedes verantwortungsbewusste langfristige ökonomische Handeln gebietet, 
dass dieser dritte Schritt nur dann angegangen werden soll, wenn der Gemeindehaushalt im Lot 
ist, d.h. wenn Aufwand und Ertrag ohne ausserordentliche Einnahmen ausgeglichen und die 
erforderlichen Investitionen getätigt sind. 
 
Der Grosse Landrat hat in seiner Sitzung vom 30. Juni 2011 das vom Kleinen Landrat vorgelegte 
Sanierungsprogramm zurückgewiesen, insbesondere weil der Rat und die GPK es als zu 
schwach eingestuft haben und weil es Massnahmen enthielt, die im Rahmen eines professionel-
len Kostenmanagements ohnehin umgesetzt werden müssten. Es wurde gefordert, dass weitere 
Einzelmassnahmen ausgearbeitet werden und dass mit Bezug auf den Personalaufwand von 
einer generellen Halbierung des Stufenanstiegs abzusehen sei. Stattdessen sei der Stellenplan 
zu überprüfen. Der Kleine Landrat hat daraufhin entschieden, vorerst die Effizienz der Arbeits-
plätze der Gemeinde durch die Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) extern beurteilen zu 
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lassen, und anschliessend dem Auftrag des Grossen Landrates nachzukommen und konkret zu 
analysieren, wie mit Einsparungen sowie ohne Mehreinnahmen der Gemeindehaushalt saniert 
werden könnte. Somit stehen dem Gemeindeparlament der Vorschlag des Kleinen Landrates 
(vgl. Kapitel 4) und zusätzlich die Überprüfung von Massnahmen mit zum Teil einschneidendem 
Leistungsabbau zur Verfügung. Die einzelnen Einsparungsmassnahmen sind so aufgebaut, dass 
die Höhe der Einsparung, der Zeitpunkt der Inkraftsetzung sowie die Wirkung ersichtlich sind. 
 
 
2. Ermittlung Finanzbedarf 
 
Der Grosse Landrat hat den Finanzplan 2013-2016 in der Sitzung vom 22. September 2011 zur 
Kenntnis genommen. In der dazugehörenden Botschaft hat der Kleine Landrat dem Grossen 
Landrat im Detail aufgezeigt, dass mittelfristig die Selbstfinanzierung um jährlich mindestens 4 
Mio. Franken erhöht werden muss. Dies ist notwendig, damit die anstehenden Investitionen aus 
eigener Kraft und ohne zusätzliche Schulden getätigt werden können (Sicherstellung des Hand-
lungsspielraums). Konkret handelt es sich um folgende Investitionen: 
 
a) in den letzten Voranschlägen aufgeschobene Investitionen: 
– gemäss Voranschlag 2011: total 1,9 Mio. Franken, insbesondere in den Bereichen Strassen 


(Eisbahn- und Bahnhofstrasse Platz), Wasser (Leitungen Eisbahnstrasse, Zufahrt Reservoir 
Parsenn) und Abwasser. 


– gemäss Voranschlag 2012: total 3,57 Mio. Franken, insbesondere Aufteilung auf mehrere 
Jahre bei der der Gebäudesanierung Talstrasse und bei der Erweiterung des Alterszentrums 
Guggerbach, aber auch diverse Projekte im Bereich EDV (Schulen Unterschnitt), Strassen 
(Oberer Schluochtweg, Horlaubenstrasse, Bushaltestelle Monstein), Hydrantenanlagen, 
Quellen/Reservoire/Zuleitungen etc. (vgl. Seite 2 der Botschaft zum Voranschlag 2012, Bei-
lage 293 zur Sitzung des Grossen Landrates vom 22. September 2011). 


 
b) Sanierung der Gemeindeliegenschaften: 
in den nächsten 10 Jahren Investitionsbedarf von über 56 Mio. Franken, wovon in den nächsten 5 
Jahren bis 2016 über 12,1 Mio. Franken (vgl. Seite 3 der Botschaft zum Sanierungsplan Gemein-
deliegenschaften, Beilage 282 zur Sitzung des Grossen Landrates vom 18. August 2011). 
 
c) Sanierung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung: 
Bis zum Jahr 2024 stehen in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser Investitionen von 
rund 38 Mio. Franken (Wasser) und 46 Mio. Franken (Abwasser) an (vgl. Zustandsbericht der 
Wasserversorgung Davos, welchen der Kleine Landrat am 12. Mai 2009 zur Kenntnis genommen 
hat, Protokoll-Nr. 09-448 und Beilage 61 zur Sitzung des Grossen Landrates vom 27. September 
2007, vgl. Aktenauflage). 
 
Nicht im zusätzlich benötigten mittelfristigen Finanzbedarf von 4 Mio. Franken enthalten ist das 
Agglomerationsprogramm, welches in die Vernehmlassung gegeben wurde. Dies deshalb, weil 
zuerst festgelegt werden muss, welche Massnahmen tatsächlich realisiert werden sollen. Wird 
das Agglomerationsprogramm vollumfänglich umgesetzt, hat die Gemeinde Investitionen von 
41,5 Mio. bis 55,3 Mio. Franken zu tätigen. Bis 2018 fallen bis 20,3 Mio. Franken an, danach bis 
zu rund 35 Mio. Franken (vgl. www.gemeinde-davos.ch, Rubrik „Öffentliches/Politik“, laufende 
Vernehmlassungen; Beilage Massnahmenblätter). 
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Kurzfristig ist gemäss Grundvariante des Finanzplans 2013-2016 eine zusätzliche Selbstfinanzie-
rung von bis zu 1,8 Mio. Franken notwendig (vgl. Finanzierungsfehlbetrag 2013). Auf die Finan-
zierung dieser Investitionen wird in den Kapiteln 4 und 5 eingegangen. 
 
 
3. Analyse des Lohnaufwands und Überprüfung der Effizienz 
 
3.1. Geleistete Vorarbeiten 
 
Bevor der Grosse Landrat über weitere Einsparungsmassnahmen oder über zusätzliche Mittel 
befindet, war es dem Kleinen Landrat ein Anliegen, Rechenschaft über die Stellenanzahl in der 
Verwaltung und deren Effizienz abzulegen. Die Lohnstruktur wurde bereits im Winterhalbjahr 
2010/11 intern analysiert, und zwar auf Basis der Löhne 2010. Pro Abteilung wurden die Einstu-
fung der Kadermitarbeitenden, die Anzahl Personen, die Stellenprozente und die Durchschnitts-
löhne pro Hierarchiestufe, Vollzeitstelle und Aufenthalter ermittelt und mit fünf grösseren Ost-
schweizer Gemeinden verglichen. Der GPK wurde ausführlich über diesen Vergleich Bericht 
erstattet. 
 
Die Daten der verschiedenen untersuchten Gemeinden lassen sich nicht ohne weiteres miteinan-
der vergleichen. So sind gewisse Bereiche, die in Davos durch die Gemeinde abgedeckt werden, 
in den meisten anderen Gemeinden ausgelagert (z.B. öffentlicher Verkehr, Wasserversorgung 
oder Grundbuchamt). Zudem gibt es Stellen, die in anderen Gemeinden inexistent (z.B. Hallen-
bad/Wellness) oder in einem deutlich geringeren Ausmass vorhanden sind (z.B. wegen anderen 
geografischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen). So weist beispielsweise der Werkbe-
trieb in Wintersportorten deutlich mehr Stellen pro Einwohner auf als im Rheintal, da dort im 
Verhältnis zu den Einwohnerzahlen weniger Winterstrassenunterhalt oder touristische Leistungen 
anfallen. Vergleicht man die gesamte Anzahl an Stellen oder den gesamten Lohnaufwand (pro 
Einwohner), so sind diese Faktoren zu berücksichtigen. Um diesen Effekt abzufedern, wurde der 
Lohnaufwand pro Aufenthalter ermittelt (Aufenthalter = ständige Wohnbevölkerung plus durch-
schnittliche Anzahl Gäste). 
 
Die (kommerziellen) Logiernächte sind deshalb zu berücksichtigen, weil das Gästevolumen in 
Tourismusgemeinden einen bedeutenden Einfluss auf die öffentliche Infrastruktur hat und somit 
in zahlreichen Abteilungen die Anzahl Stellen stark prägt, so zum Beispiel im Hochbau (aufwän-
dige Spital- oder Kongressprojekte), Ferienwohnungen beim Bauamt und beim Grundbuchamt 
(Bewilligungen, Kauf und Verkauf, Handänderungssteuern), Hallenbad, Werkbetrieb für Stras-
senunterhalt und touristische Leistungen, Fahrplandichte öffentlicher Verkehr, zu bewältigendes 
Volumen im Bereich Wasser und Abwasser, Mehraufwand in der Steuerverwaltung (mehr Quel-
lensteuerpflichtige in der Hotellerie, Tourismusförderungsabgabe, Mutationen bei Wohnungsver-
käufen, Behandlung von Einsprachen bei der Gästetaxe) etc. Würde man die Logiernächte nicht 
berücksichtigen und sich nur anhand der ständigen Einwohner vergleichen, so wären die Touris-
musorte gegenüber nicht touristischen Gemeinden deutlich benachteiligt. 
 
Vergleicht man den Bruttolohn pro Vollzeitstelle, den Bruttolohn pro Aufenthalter und die Anzahl 
Vollzeitstellen pro Aufenthalter, so befindet sich die Gemeinde Davos zumeist im Rang 3 von 5. 
Davos liegt also in der Mitte der fünf verglichenen Gemeinden, und zwar sowohl bezüglich der 
Anzahl Stellen wie auch bezüglich der Lohnkosten. Berücksichtigt man die Grösse und die 
Budgetverantwortlichkeit, so ist die Davoser Gemeindeverwaltung demnach keineswegs überdi-
mensioniert. 
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3.2. Massnahmen aufgrund der Beratung des Sanierungsprogramms 
 
3.2.1. Externe Überprüfung 
 
Wie eingangs erläutert hat der Kleine Landrat nach der Rückweisung des Sanierungsprogramms 
durch den Grossen Landrat entschieden, auf Basis der geleisteten Vorarbeiten die Effizienz der 
Verwaltung durch PwC als unabhängiges und kompetentes Beraterunternehmen überprüfen zu 
lassen. 
 
In Anbetracht der engen Terminvorgaben konnten nicht alle Abteilungen untersucht werden. Eine 
Überprüfung aller Abteilungen macht aber auch wenig Sinn, da gewisse Abteilungen praktisch 
ausschliesslich aufgrund übergeordneten Rechts tätig sind. Auf kommunaler Stufe bestehen 
daher nur wenige Einflussmöglichkeiten (z.B. Grundbuchamt). Zudem sind gewisse Abteilungen 
von aussen schwieriger fassbar als andere. Dennoch muss das Projekt weite Teile der Gemein-
deverwaltung umfassen, damit eine repräsentative Aussage über den Personalaufwand der 
Gemeinde gemacht werden kann. Der Kleine Landrat hat daher beschlossen, im Rahmen einer 
Grobanalyse nachfolgende Dienststellen überprüfen zu lassen. Jedes Departement musste mit 
mindestens einer Dienststelle vertreten sein: 
 
– Departement I: Finanzverwaltung, Steuerverwaltung, Kanzlei, Personalleitung, IT/EDV 
– Departement II:  Schule 
– Departement III: Verkehrsbetriebe 
– Departement IV: Leitung und Planung Tiefbau, Werkbetrieb, Forst 
– Departement V: Leitung und Planung Hochbau, Liegenschaftenverwaltung, Umweltschutz 
 
Aufgrund der Verzögerungen bei der Revision des kantonalen Schulgesetzes wurde vereinbart, 
dass die Arbeiten im Bereich der Volksschule im Wesentlichen erst im November und Dezember 
2011 durchgeführt werden. Der Prüfungsumfang beträgt rund 70 % der Bruttolöhne 2012. Unter-
sucht wurden dabei nicht nur die Stellenprozente pro Abteilung, sondern auch mögliche Syner-
gien und Outsourcing-Potenzial. 
 
PwC kommt im Rahmen der Berichterstattung über die Grobanalyse vom 15. November 2011 
zum Schluss, dass in den Bereichen ohne Synergien eine weitere Kürzung des Stellenplans, 
sofern überhaupt möglich, nur im Rahmen von Leistungsabbau machbar ist. Synergien bestehen 
im Wesentlichen in den Bereichen Wasser- und Stromversorgung sowie bei den Werkhöfen. 
Insbesondere aufgrund laufender Verträge und den notwendigen baulichen Massnahmen können 
die Synergien im Wesentlichen aber erst mittelfristig realisiert werden. Der Bericht von PwC vom 
15. November 2011 liegt in den Akten zu diesem Antrag auf. 
 
Der Kleine Landrat beschloss am 15. November 2011, die Empfehlungen von PwC vertieft zu 
prüfen und weiterzuverfolgen. Die Massnahmen EWD sind aufgrund ihrer kurzfristigen Realisier-
barkeit im vorliegenden Sanierungsprogramm enthalten. Mit Beschluss vom 22. November 2011 
hat der Kleine Landrat den Auftrag erteilt, die Grundlagen für die Zusammenlegung der Werkbe-
triebe von Technischem Dienst, des VBD und der EWD AG bis Ende April 2012 zu erarbeiten. 
Darin ist insbesondere auf das Raumprogramm, auf die Synergien und auf die Kosten einzuge-
hen (siehe Aktenauflage). 
 
Aufgrund der geführten Gespräche hat PwC verschiedene weitere Massnahmen empfohlen. 
Nachfolgend werden alle Massnahmen kommentiert, die gemäss PwC einen mittleren, grossen 
oder offenen (noch zu bestimmenden) Effekt aufweisen: 
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a) Detailanalyse empfohlen: 
 


Beurteilung PwC Massnahme Beschrieb 


Effekt Realisierbarkeit Priorität 


Stellungnahme Kleiner Landrat  


A.1 Strom-/Wasser- 
 versorgung
 (Gemeinsamer 
 Betrieb) 


Reduktion Doppelspu-
rigkeiten bei Zählerab-
lesung, Fakturierung/ 
Abrechnung, Bau und 
Unterhalt 


gross mittel hoch Derzeit sieht das Tiefbauamt wenig bis 
keine Synergieeffekte. Die Kosten für 
die Zählerablesung betragen Fr. 15'000 
bis 20'000 und werden in den Winter-
monaten, wo keine Bauarbeiten möglich 
sind, erledigt. Gleichzeitig werden 
Installationskontrollen durchgeführt 
(Fehlanschlüsse, Frostläufe, Umgehung 
der Wasseruhr, Hygiene, Lecks etc.), 
die von Wasserfachleuten vorgenom-
men werden müssen. Auch bei 
Neubauten findet eine Koordination mit 
den verschiedenen Werken (Wasser, 
Abwasser, Strom, Telefon, Kabel-TV, 
Strassenbau, Bäche) statt, indem im 
März jährlich eine Sitzung über die 
Vorgehensweise durchgeführt wird. Die 
Situation wird im Zusammenhang mit 
dem Projekt Zusammenlegung 
Werkhöfe neu beurteilt. 


A.2 Infrastruktur
 (Auslastung  
 Gesamt-
 Gemeinde) 


- Werkhöfe, 
 Verwaltungsliegen-
 schaften (mit Unter-
 halt) 
- Maschinenpark (mit 
 Unterhalt) 
- Freisetzung nicht 
 ausgelasteter 
 Infrastruktur 


gross mittel hoch siehe Beschluss des Kleinen Landrates 
vom 15. November 2011 (vgl. Aktenauf-
lage) 


A.3 Einkauf zentral 
 koordiniert 


- Koordination auf 
 Stufe Gesamt- 
 gemeinde 
- Delegation klarer 
 Kompetenzen 
 und Verantwortung 
- ggf. Einbezug 
 Schule und Spital 


mittel rasch mittel Innerhalb des Rathauses wird das 
Büromaterial z.B. bereits gemeinsam 
eingekauft. Weitergehende Massnah-
men werden geprüft. 


A.4 Beitrag Betriebe 
 zur Sanierung 
  


- Erhöhung Ertrag 
 aus EWD/ 
 Stromversorgung 
- Erhöhung Ertrag 
 aus VBD 


gross rasch hoch Die aus Sicht des Kleinen Landrates 
vertretbaren Massnahmen sind im 
Programm enthalten. 


A.5 Koordination
 ressort- 
 übergreifend 


- Zusammenarbeit 
 über Ressort- 
 grenzen forcieren 
- Kommunikation 
 angemessen 
 institutionalisieren 
- Projekte auf Stufe 
 Gesamtgemeinde 
 koordinieren 


gross mittel hoch Früher wurden regelmässig Kadersit-
zungen durchgeführt. Aus Effizienz-
gründen wurden diese ersetzt durch 
individuelle Besprechungen zwischen 
Landammann/ Departementsvorsteher 
und Ressort-/Abteilungsleiter. Bei 
Projekten auf Stufe Gesamtgemeinde 
erfolgt eine Sitzung, an welcher der 
Kleine Landrat alle  
Ressortleiter informiert.  


A.6 Grobanalyse 
 Schule 
  


- Felder für Analyse: 
 Immobilien, Besol- 
 dung, Klassengrös-
 sen, Einkauf, 
 Führungsstruktur,  
 Qualität 


offen offen offen Die Ergebnisse liegen dem Kleinen 
Landrat noch nicht vor. Sie werden nach 
Verabschiedung des kantonalen 
Schulgesetzes überprüft. 
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A.7 Businessplan für 
 Gemeinde 
 (Ergänzung) 


- Herleitung Strategie 
 Gemeinde für mittel-
 /langfristige 
 Entwicklung, Basis 
 Chancen und 
 Potenziale 
- Hinterfragung u.a. 
 der Führungsstruk-
 turen, Förderung 
 unternehmerisches 
 Denken etc. 
- Ergänzung vorhan-
 dener Dokumente 
 (Leitbild etc.) 


gross mittel hoch Die Gemeinde hat bereits eine ganze 
Reihe an Dokumenten: Leitbild, 
Legislaturziele, Finanzplan, Masterplan 
etc. Die aktuellen Chancen und 
Gefahren sowie Stärken und Schwä-
chen sowie Massnahmen daraus 
werden zusammen mit DDO mit dem 
WEF in nächster Zeit erörtert. 


 
 
b) Umsetzung direkt durch Gemeinde möglich: 
 


Beurteilung PwC Massnahme Beschrieb 


Effekt Realisierbarkeit Priorität 


Stellungnahme Kleiner Landrat  


B.4 IT-Globalbudget 
 neuer  Verrech-
 nungsmodus 


- Schaffung 
 unternehmerische 
 Grundlage für diese 
 Logistik-Aufgabe 
- Einführung verur- 
 sachungsgerechte 
 Abrechnung 


mittel mittel mittel Zwei IT-Mitarbeiter haben die Stunden 
seit Mitte 2011 den einzelnen Projekten 
zugeordnet. Der Ressortleiter wird ab 
2012 seine Stunden zuweisen. Eine 
Analyse wird im Rahmen der Budgetie-
rung für das Jahr 2013 vorgenommen. 
Darauf aufbauend wird das weitere 
Vorgehen bestimmt. 


B.6 Aufstockung 
 Personal Kanzlei, 
 Personalwesen 


Aufstockung sollte 
geprüft werden. 


offen offen offen Juristische Abklärungen werden je nach 
Auslastung vermehrt extern vergeben. 
In der Kanzlei wird das Niveau bis 2012 
gehalten.  


B.7 Prüfung 
 Reduktion 
 Leistungen der 
 Gemeinde 


z.B.  
- Umweltschutz 
- Werkbetrieb  
 (Parkanlagen,    
 Ortsbild, Wege) 


mittel mittel mittel Massnahmen mit Leistungsabbau in den 
erwähnten Bereichen sind den 
Massnahmenblätter enthalten. 


B.8 Prüfung 
 Stellvertretungs- 
 regelung 


- Systemtermine 
 können bei Ausfall
 Kadermitglied nur 
 unzureichend 
 eingehalten werden 
- Bei Neueinstellung 
 Kader verlängert 
 sich Einarbetungs-
 zeit beträchtlich 


mittel mittel hoch Grundsätzliche Problematik wie in der 
Privatwirtschaft, dass eine vollumfängli-
che Stellvertretung nicht möglich ist. Die 
Ressort- und Abteilungsleiter sind 
angehalten, nach Möglichkeit im 
Rahmen der Jahresziele auch Stellver-
tretungsaufgaben festzulegen. 


 
 
3.2.2. Analyse des Gesamtaufwands (Anteil gebundener Aufwand) 
 
Bereits bei der Erstellung des Voranschlags 2012 wurde untersucht, wieviel der Gesamtaufwen-
dungen 2012 durch rechtliche Vorgaben gebunden ist. Gemäss der Aktenauflage für die Sitzung 
vom 22. September 2011 sind 94 % der Gesamtaufwendungen vollständig gebunden, d.h. nicht 
beeinflussbar. Auf Wunsch der GPK wurde diese Analyse verfeinert, indem zusätzlich aufgezeigt 
wird, welche Aufwände mehrheitlich durch kommunale Rechtsetzung initiiert sind. Von den 
vollständig gebundenen Aufwendungen sind nur gerade 26 % des Gesamtaufwandes auf kom-
munaler Stufe mehrheitlich beeinflussbar. Das heisst, dass ein Grossteil der gebundenen Ausga-
ben auf übergeordnetes Recht zurückzuführen ist. In diesen 26 % sind folgende Posten grösser 
als 400'000 Franken enthalten: Beiträge für die Musikschule, für das Eisstadion, für das Spital, für 
Schneeräumung und Fahrdienstleistungen durch Dritte, für Forschungsinstitute sowie für Leis-
tungen des Werkbetriebs für Sport und Freizeitanlagen, Benzin VBD und Strassenunterhalt (total 







7/12 


Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Überarbeitetes Sanierungsprogramm / Analyse weiterer Einsparungsmassnahmen - 19.12.2011 


 


rund 14,2 Mio. Franken). Eine Verminderung wäre direkt mit Leistungsabbau bzw. Verlust von 
Wertschöpfung verbunden. Daneben sind z.B. Unterhaltsaufwendungen für rund 5 Mio. Franken 
enthalten. Diese sind bei gleichem Leistungsumfang lediglich kurzfristig, also nicht nachhaltig 
veränderbar. Ferner sind 2,9 Mio. zweckgebundene Handänderungssteuern darin enthalten, 
ebenso übrige interne Verrechnungen von total 1,2 Mio. Franken, denen Erträge in gleicher Höhe 
gegenüberstehen. Nach Abzug all dieser Posten von total 23,3 Mio. Franken sind nur noch 1,6 % 
des Gesamtaufwandes mehrheitlich beeinflussbar. 
 
Gemäss einer Schätzung sind 422'600 Franken (= 0,4 % des Gesamtaufwandes von 94,9 Mio. 
Franken) vollständig nicht gebunden und mehrheitlich kommunaler Natur. Bei den Einzelposten 
grösser als 20'000 Franken handelt es sich dabei um den Beitrag an den Sportfonds (230'000 
Franken), an den Beitrag zur Bundesfeier (20'000 Franken), um Anschaffungen für die Leihbiblio-
thek (20'000 Franken) und um Park-and-ride-Aufwendungen (20'000 Franken). All diese Posten 
waren bzw. sind Bestandteil des Verzichtsprogramms oder des Sanierungsprogramms, mit 
Ausnahme der Leihbibliothek, wo anstelle der Anschaffungen die Arbeitspensen reduziert wur-
den. Für alle grösseren beeinflussbaren Posten wurden somit schon Sparmassnahmen ausgear-
beitet. Die detaillierte Aufstellung liegt in den Akten zu diesem Antrag auf. 
 
 
3.2.3. Analyse weiterer Einsparungsmassnahmen 
 
Nachdem der Personalaufwand im Detail intern und extern analysiert und kurzfristig kein wesent-
liches Einsparungspotenzial ohne Leistungsabbau identifiziert wurde, wurden, wie vom Grossen 
Landrat Ende Juni 2011 gefordert, weitere Einsparungsmassnahmen ausgearbeitet. 
 
Mit Beschluss vom 20. September 2011 hat der Kleine Landrat die Analyse von weiteren Einspa-
rungsmöglichkeiten in Auftrag gegeben. Der festgelegte Einsparungsbetrag von rund 4 Mio. 
Franken (mittelfristiger Finanzbedarf gemäss Kapitel 2) wurde auf die einzelnen Departemente 
heruntergebrochen. Je nach Grössenordnung und Potenzial wurde jedem Departement vorgege-
ben, in welchem Gesamtumfang Einsparungsmassnahmen auszuarbeiten sind. Analog des 
Verzichtsprogramms wurde pro Massnahme ein Formular erstellt, worin auch auf die Auswirkun-
gen eingegangen wird. Wie schon beim Verzichtsprogramm wurden die touristisch relevanten 
Massnahmen von DDO vorgängig kommentiert. 
 
Wie die Gesamtübersicht zeigt, umfassen die geprüften Bereiche 44 Einzelmassnahmen mit 
einer Nettoentlastung von rund 5 Mio. Franken ab 2015, wovon rund 4 Mio. Franken Einsparun-
gen betreffen. Kurzfristig für 2012 wären lediglich Einsparungen von 564'200 Franken möglich, 
nebst Mehreinnahmen EWD von 790'000 Franken (total also Nettoentlastung der Laufenden 
Rechnung von 1'354'200 Franken). Insgesamt sind über 80 % der Massnahmen personalrele-
vant, d.h. es käme bei einer Umsetzung zu Kürzungen von Stellenprozenten bzw. Personalab-
bau. 
 
Mit dem grösstenteils umgesetzten Verzichtsprogramm wurden die vertretbaren Massnahmen 
weitgehend ausgeschöpft. Aufgrund der Tragweite der jetzt ausgearbeiteten Massnahmen, 
insbesondere auch in Anbetracht des jetzigen Wirtschaftsumfelds, kann der Kleine Landrat 
lediglich einen kleinen Teil der Massnahmen befürworten, nämlich insgesamt vier Einsparungen 
von total 73'500 Franken (nebst zusätzlichen Einnahmen von 790'000 Franken, welche von 
Massnahmen zum EWD stammen). 
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Der Kleine Landrat kann die vom Spital erarbeiteten Massnahmen nicht befürworten. Anderer-
seits hat der Kleine Landrat dem Spital anlässlich der Ausgliederungsvorlage den Auftrag erteilt, 
das Defizit um jährlich 100'000 Franken abzubauen. Diese Einsparungen werden im Rahmen des 
Budgets durchgeführt und sind nicht Gegenstand der beiliegenden Massnahmen des Departe-
ments III. 
 
Nicht in den einzelnen Massnahmen enthalten sind die Auswirkungen einer möglichen Ausgliede-
rung des VBD aus der Gemeindeverwaltung (umfassender Antrag folgt später) oder die Syner-
giepotenziale zwischen einzelnen Dienststellen, da diese noch auszuarbeiten sind und erst 
mittelfristig wirksam werden (vgl. Beschluss des Kleinen Landrates vom 22. November 2011 in 
der Aktenauflage). Sich daraus ergebende zusätzliche Entlastungen würden für aufgestaute 
Investitionen oder für den Schuldenabbau eingesetzt. 
 
 
4. Vom Kleinen Landrat befürwortete Massnahmen 
 
Gemäss Finanzplanung 2013 bis 2016 (Grundvariante) weist die Laufende Rechnung jährlich ein 
Defizit von rund 1,1 Mio. Franken auf. Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen muss die 
Selbstfinanzierung mittelfristig aber um 4 Mio. Franken erhöht werden, vgl. Kapitel 2. 
 
Der Kleine Landrat befürwortet insgesamt vier Einsparungsmassnahmen von total 73'500 Fran-
ken und eine Massnahme mit zusätzlichen Einnahmen von 790'000 Franken: 
– I.1 Reduktion Stellenprozente Kanzlei/Sekretariat: Einsparung Fr. 58’500 
– III.1 Verzicht auf ISO-Zertifizierung VBD: Einsparung Fr. 6’000 
– III.17 Erhöhung Konzessionsabgabe/Dividende EWD: Mehreinnahmen Fr. 790’000 
– V.1 Reduktion Aktionen/Beiträge Umweltschutzamt: Einsparung Fr. 5’000 
– V.4 Reduktion Anzahl Sitzungen UVAG-Kommission: Einsparung Fr. 4’000 
 
Damit kann die Laufende Rechnung ab 2013 um jährlich 863'500 Franken entlastet werden 
(2012: 857'500 Franken). Der Kleine Landrat lehnt die anderen Einsparungsmassnahmen ein-
stimmig ab, weil die negativen Auswirkungen durch den Leistungsabbau deutlich grösser sind als 
die Einsparung. 
 
Ferner hat der Kleine Landrat beschlossen, die zweckfreie Erhöhung der Handänderungssteuern 
von derzeit 1,5 % auf 2 % zu beantragen (vgl. detaillierte Ausführungen in Kapitel 8). Auf Basis 
des Durchschnitts der Jahre 2009 und 2010 würde dies zu jährlichen Einnahmen von rund 
1,1 Mio. Franken führen. Diese Erhöhung soll auf den nächstmöglichen Termin dem Stimmvolk 
vorgelegt und eingeführt werden, sofern Parlament und Souverän zustimmen. 
 
Insgesamt beantragt der Kleine Landrat mit dieser Vorlage Ausgabenkürzungen von 73'500 
Franken und Mehreinnahmen von rund 1,9 Mio. Franken. Dadurch kann einerseits die Laufende 
Rechnung ausgeglichen, andererseits können aufgeschobene Investitionen ohne Schuldenan-
stieg getätigt werden. Wie ja bereits in den Anträgen zu den Voranschlägen 2011 und 2012 
erwähnt, wurden zahlreiche Projekte zurückgestellt, um einen Schuldenanstieg zu vermeiden. Im 
Voranschlag 2012 handelt es sich dabei um Investitionsprojekte von total 3,57 Mio. Franken, im 
Voranschlag 2011 waren es 1,9 Mio. Franken. 
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5. Schuldenanstieg bei Fehlen zusätzlicher Einnahmen oder Ausgabenkürzungen /  
weiterhin vorgesehene Liegenschaftensteuer 


 
Durch die in Kapitel 4 aufgezeigten, vom Kleinen Landrat befürworteten Massnahmen erhöht sich 
die Selbstfinanzierung um jährlich rund 2 Mio. Franken. Wegen den anstehenden Investitionen 
sind mittelfristig aber zusätzliche Mittel  in der Höhe von rund 4 Mio. Franken jährlich notwendig 
(vgl. Kapitel 2, ohne Agglomerationsprogramm und weiteren möglichen Investitionen). 
 
Der Kleine Landrat hält deshalb daran fest, mittelfristig auch die Liegenschaftensteuer einzufüh-
ren. Obwohl die Liegenschaftensteuer wie andere Steuern zahlreiche Nachteile und Ungerechtig-
keiten aufweist, ist der Kleine Landrat nach wie vor der Ansicht, dass die Liegenschaftensteuer 
insgesamt richtig und wichtig ist für Davos. Dies auch deshalb, weil der Anteil der Zweitwoh-
nungsbesitzer am gesamten Steuerertrag der Gemeinde deutlich tiefer ist als in anderen Ge-
meinden. In Davos stammen rund 18 % der Steuererträge 2009 von Zweitwohnungseigentümern, 
in Klosters-Serneus dagegen rund 36 %. Wie mehrfach dargelegt, entstehen auch deswegen 
jedes Jahr ungedeckte Kosten in Millionenhöhe. Aufgrund der Euroschwäche, der dadurch aktuell 
schlechten Wirtschaftslage und den Auswirkungen der Liegenschaftensteuer auf die Hotellerie 
und die Bergbahnen wird von einer sofortigen Einführung abgesehen, obwohl dies aus Sicht der 
Gemeindefinanzen sinnvoll wäre. Unter der Voraussetzung, dass die neue Exekutive ab 2013 die 
Lage gleich einschätzt, wird die Einführung der Liegenschaftensteuer für 2014 angekündigt, 
damit sich die Betroffenen schon jetzt darauf vorbereiten können. Selbstverständlich müssen der 
neu zusammengesetzte Grosse Landrat und die Stimmbürger vorgängig diesem Geschäft 
zu¬stim¬men. 
 
Sofern der Grosse Landrat nicht Ausgabenkürzungen von mehreren Millionen Franken jährlich 
vornimmt, ist die Einführung der Liegenschaftensteuer aus Sicht des Kleinen Landrates unerläss-
lich, insbesondere in Anbetracht der anstehenden Ausgaben, z.B. im Bereich Gebäudesanierun-
gen (notwendiger Investitionsbedarf von 56,4 Mio. Franken in den nächsten 10 Jahren) und 
Agglomerationsprogramm, vgl. Kapitel 2. Um einen beträchtlichen Schuldenanstieg zu vermei-
den, sieht der Kleine Landrat vor, dass die Einführung der Liegenschaftensteuer spätestens bis 
im Jahr 2014 dem Grossen Landrat unterbreitet wird. Anlässlich dieser separaten Botschaft wird 
auf Basis einer aktualisierten Finanzplanung die Mittelverwendung aufgezeigt. Dies ist notwendig, 
weil sich aufgrund der Gesamterneuerungswahlen der Exekutive und Legislative die Investitions-
prioritäten ändern können. 
 
Bezüglich Investitionen im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (vgl. Kapitel 2) 
handelt es sich um Investitionen von gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen. Im aktuellen 
Finanzplan sind von 2014 bis 2016 Nettoinvestitionen von jährlich 1,4 bis 1,8 Mio. Franken 
(Wasser) bzw. 2,4 bis 2,7 Mio. Franken (Abwasser) eingesetzt. Die Gebühren der Wasserversor-
gung Davos liegen gemäss Angaben der Preisüberwachung etwa 25 % unter dem schweizeri-
schen Durchschnitt. Das Tiefbauamt wird dem Kleinen Landrat einen Vorschlag für eine Gebüh-
renerhöhung unterbreiten. 
 
 
6. Erhöhung der Handänderungssteuer 
 
Wie schon beim ursprünglichen Sanierungsprogramm im Juni 2011 beabsichtigt der Kleine 
Landrat, die Handänderungssteuer so schnell wie möglich von 1,5 % auf neu 2 % zu erhöhen. 
Hierbei handelt es sich um den Maximalsatz, welchen das kantonale Recht für diese Steuer 
zulässt (Art. 12 Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern GKStG). Der Hauptunterschied 
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zur Liegenschaftsteuer besteht darin, dass es sich bei der Handänderungssteuer nicht um eine 
jährlich zu bezahlende Steuer handelt sondern um eine Verkehrssteuer, die nur einmalig anfällt 
bei Verkäufen von Liegenschaften/Grundstücken bzw. bei Einräumung von Baurechten. Die 
effektiven Erträge sind daher direkt abhängig von der Entwicklung des Davoser Immobilien-
markts. Insgesamt sind pro Jahr wesentlich weniger Personen von der Handänderungssteuer 
betroffen als von der Liegenschaftensteuer oder von einer Erhöhung der Einkommens- und 
Vermögenssteuer. Die Handänderungssteuer soll um 0,5 % ohne Zweckbindung angehoben 
werden und voll zugunsten der Laufenden Rechnung gehen. Diese Erhöhung soll auf den 
nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen, falls die Stimmbürger zustimmen. 
 
Alle grösseren Tourismusorte in Graubünden erheben die Handänderungssteuer bereits zum 
Satz von 2 %, wie z.B. St. Moritz, Arosa, Klosters-Serneus, Flims, Laax, Vaz/Obervaz/Lenzerhei-
de). Für die Erhöhung ist eine Anpassung des kommunalen Steuergesetzes notwendig, da der 
Steuersatz und die Zweckbindung darin festgehalten sind. Ausgehend vom durchschnittlichen 
Ertrag der Jahresrechnungen 2009 und 2010 von 3'377'701 Franken ergeben sich jährliche 
Mehreinnahmen von 1'126'000 Franken (3,377 Mio. ÷ 1,5 % × 0,5 %). Eine weiter zurückgehen-
de Betrachtungsweise ist nicht statthaft, weil bis 2008 die Handänderungssteuer zu unterschiedli-
chen Ansätzen abhängig von der Besitzdauer erhoben wurde. Eine Analyse der Handänderungs-
steuern 2009 hat ergeben, dass rund 72 % der Handänderungssteuern von auswärtigen Steuer-
pflichtigen bezahlt wird. Die durchschnittliche Eigentumsdauer der im 2009 verkauften Grund-
stücke betrug 16,7 Jahre. Bei einem Steuersatz von 1,5 % betrugen die durchschnittlichen Hand-
änderungssteuern im Jahr 2009 pro Fall rund 10’000 Franken. 
 
Die im Artikel 6 des kommunalen Steuergesetzes geregelte Verwendung der Handänderungs-
steuer ist wie folgt anzupassen: 
 
Handänderungssteuer 
Verwendung 


Anteil 
2011 


Anteil in Fr. gemäss 
Durchschnitt Rech-
nungen 2009 und 
2010 (Bereich 901) 


Anteil in Fr. nach Erhöhung der 
Handänderungssteuer auf 2 % 
(ab 2012) 


neuer 
Anteil 
(ab 2012) 


Beitrag Spezialfinanzierung 
„Parkplätze“ 


1/3 (=2/6) 1,126 Mio. 1,126 Mio. 
(unverändert) 


1/4 (=2/8) 


Finanzierung Fonds öffentliche 
und private Werke 


1/2 (=3/6) 1,689 Mio. 1,689 Mio. 
(unverändert) 


3/8 


zugunsten Laufende Rechnung 
des jeweiligen Kalenderjahres 
(ohne Zweckbestimmung) 


1/6 0,563 Mio. 1,689 Mio. 
(Erhöhung um Fr. 1,126 Mio.) 


3/8 


Total 1 3,378 Mio. 4,504 Mio. 1 


 
Eine Abstufung des Tarifs je nach Besitzesdauer wie bis 2008 ist nicht vorgesehen. Eine solche 
Reduktion im früheren Rahmen von 0,5 % (1 bis 5 Jahre) bis 1 % (ab 5 Jahre) schränkt die 
Spekulation nur unwesentlich ein (keine lenkende Wirkung), da die Steuerersparnisse dadurch 
deutlich kleiner sind als mögliche Gewinne im Umfeld von steigenden Immobilienpreisen. Zudem 
wäre auch die Veranlagung wieder aufwändiger und insgesamt würde die Laufende Rechnung 
weniger entlastet als dies notwendig ist. 
 
 
7. Finanzpolitisch motivierte Vorstösse aus dem Grossen Landrat 
 
Der Grosse Landrat beschloss am 23. September 2010 auf Antrag der GPK, dass der Kleine 
Landrat im Rahmen des Sanierungsprogramms Vorschläge erarbeitet, wie die Frage der Schul-
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standorte längerfristig gelöst werden kann. Dabei sollen „die vom Kanton für die Subventionie-
rung nötigen Klassengrössen beachtet, die Schulzeiten dem öffentlichen Verkehr angepasst 
werden usw. Dabei sollen weitere Einsparungen im Bereich Schule erfolgen“. 
 
Der Kleine Landrat hat in seiner Vorlage zum Sanierungsprogramm zwei Massnahmen ausgear-
beitet, welche Anpassungen bei den Schulstandorten im Unterschnitt beinhalten. Weitere Doku-
mente zu den Auswirkungen dieser Massnahmen sind zusätzlich in der Aktenauflage einzuse-
hen. 
 
 
8. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Durch interne Faktoren, wie mehrere Grossinvestitionen innert kurzer Zeit und eine grosszügige 
Ausgabenpraxis zu Gunsten von Gästen und Einheimischen, sowie durch externe Faktoren, wie 
die Revision des kantonalen Steuergesetzes und die Übernahme von Aufwendungen vom 
Kanton, ist die Finanzlage der Gemeinde in Schieflage geraten. 
 
Mit der Umsetzung eines ambitiösen Verzichtsprogramms konnte ein wichtiger Schritt in Richtung 
Gesundung der Gemeindefinanzen getan werden. Wenn Grosser Landrat und Souverän der vom 
Kleinen Landrat vorgesehenen etappierten Umsetzung der in dieser Vorlage zusätzlich aufge-
führten Massnahmen – kurzfristig die bezeichneten Einsparungsmassnahmen und die Erhöhung 
der Handänderungssteuer, mittelfristig die Einführung der Liegenschaftensteuer – zustimmen 
können, darf die Sanierung der Gemeindefinanzen – abgesehen von einem spürbaren Schulden-
abbau – aufgrund der heute bekannten relevanten Faktoren als abgeschlossen betrachtet 
werden. Allerdings ist auch die Gemeinde darauf angewiesen, dass die gesamte wirtschaftliche 
Entwicklung der Schweiz sowie der Umliegerstaaten keinen längerdauernden Einbruch erleidet. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Gemäss Vorgabe des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes sei die Laufende Rechnung 


mittelfristig im Gleichgewicht zu halten (Ertrag entspricht Aufwand). 
 
2. Die Einsparungsmassnahmen I.1 Reduktion Stellenprozente Kanzlei/Sekretariat, III.1 Ver-


zicht auf ISO-Zertifizierung VBD, V.1 Reduktion Aktionen/Beiträge Umweltschutzamt und V.4 
Reduktion Anzahl Sitzungen der UVAK seien umzusetzen. 


 
3. Die Erhöhung der Dividende der EWD AG und die Änderung der Konzessionsabgabe (Fr. 


4.– pro Monat pro Zähler, gleichzeitig Reduktion der verbrauchsabhängigen Konzessionsab-
gabe um 0,1 Rp./kWh) gemäss Massnahme III.17 seien umzusetzen. 


 
4. Der Nachtrag I zum Steuergesetz der Landschaft Davos zur Erhöhung der Handänderungs-


steuer um 0,5 % auf 2 % ohne Zweckbindung sei zuhanden der Volksabstimmung zu verab-
schieden, vorbehältlich der Zustimmung der Regierung zur Änderung des Steuergesetzes. 


 
5. Der Auftrag des Grossen Landrates, alle Schulstandorte zu überprüfen, wird wie folgt geän-


dert: Sobald die Revision des kantonalen Schulgesetzes in Kraft tritt, wird der Kleine Landrat 
dem Grossen Landrat eine Vorlage unterbreiten, wie die neuen kantonalen Vorgaben und 
kosten- bzw. entschädigungsrelevanten Kriterien auf die Davoser Schulen angewendet wer-
den sollen. 
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